
Gemeinde Feldafing 
 

 
 
 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung  
 

des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses 
 

vom 09.04.2024 im Sitzungssaal des Rathauses 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende:  19:39 Uhr 
 
Anwesend waren: 
 
Vorsitz:  Bernhard Sontheim, 1. Bürgermeister 
Schriftführer: Stefanie Reichart 
 

Bergfeld, Karin   

Hansel, Günter   

Kaufmann-Jirsa, Stephanie, Dr.   

Keltsch, Michael, Dr.   

Melichar, Peter   

Schremser, Matthias 2. Bürgermeister  

Utech, Boris   

Klug, Arno   

Schmid, Imke Ortsteilbeauftragte GH ab TOP 3 

 
 
Abwesend waren: 
 

Maier, Anton   

 
Die Gemeinderäte waren ordnungsgemäß geladen. Beschlussfähigkeit liegt vor. 
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Tagesordnung: 
 
1. 

 
Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschusses vom 20.02.2024 

 
2. 

 
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 37 "Nördlich der Wielinger Straße"; Abwägung der Stel-
lungnahmen und Billigungsbeschluss; Beschluss zur Verfahrensumstellung und Be-
schluss zur erneuten Auslegung gem. § 3 Abs.2 BauGB  und § 4 Abs. 2 BauGB 

 
3. 

 
Antrag auf Baugenehmigung: Sanierung des Bestandsgebäudes und Aufbau eines Later-
nengeschosses - Alte Traubinger Straße 16a -  Fl.Nr 1088/1 

 
4. 

 
Antrag auf Baugenehmigung; Umbau und Nutzungsänderung von Räumen eines ehema-
ligen Einzelhandelsgeschäfts zu einer Speiseeismanufaktur mit Patisserie und Straßen-
verkauf - Fl.Nr. 70 - Am Kirchplatz 8 

 
5. 

 
Bekanntgaben / Sonstiges 
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TOP 1 Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Bau-, Ver-
kehrs- und Umweltausschusses vom 20.02.2024 

 
 
 
Beschluss: 
 
Gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Bau- Verkehrs- und Umweltausschus-
ses Feldafing vom 20.02.2024 werden keine Einwendungen vorgebracht..  
 

Abst.Ergebn.:      9 für 

      0 gegen den Beschluss 

 
 
 

TOP 2 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 37 "Nördlich der Wielinger Straße"; Abwä-
gung der Stellungnahmen und Billigungsbeschluss; Beschluss zur Verfah-
rensumstellung und Beschluss zur erneuten Auslegung gem. § 3 Abs.2 
BauGB  und § 4 Abs. 2 BauGB 

 
 
Sachverhalt: 
Beschluss zu den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurden mit Schreiben vom 
24.03.2023 mit Frist zum 04.05.2023  insgesamt 30 Träger öffentlicher Belange angeschrieben. Im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Nr. 2 BauGB wurde den Bürgern in der Zeit vom 
29.03.2023 bis zum 04.05.2023 Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

 

 11  Träger haben sich bisher nicht geäußert, dies sind: 

(1) Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
(2) Freiwillige Feuerwehr Feldafing 
(3) GWT Starnberg 
(4) Landratsamt Starnberg -Untere Denkmalschutzbehörde- 
(5) Landratsamt Starnberg -Fachbereich Umweltschutz-  
(6) Landratsamt Starnberg -Untere Naturschutzbehörde- 
(7) Landesbund f. Vogelschutz - Kreisgeschäftsstelle Starnberg 
(8) Telefonica O2  
(9) Vermessungsamt Starnberg 
(10) Deutsche Post AG 
(11) Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

 
 
 8  Träger hatten keinerlei Anregungen oder Bedenken, dies sind: 

(1) Landratsamt Starnberg -Brandschutzdienststelle- 
(2) Regierung von Oberbayern 
(3) Staatliches Bauamt Weilheim  
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(4) Wasserversorgung gKU 
(5) Gemeinde Tutzing 
(6) Gemeinde Pöcking 
(7) Deutsche Telekom Technik 
(8) Eisenbahn Bundesamt Außenstelle Nürnberg 

 
 

 
Von 11   Trägern wurden Bedenken oder Anregungen vorgebracht, dies sind: 

(1)          Landratsamt Starnberg -Kreisbauamt- 
(2)          Landratsamt Starnberg -Techn. Immissionsschutz- 
(3)          Landratsamt Starnberg -Untere Verkehrsbehörde- 
(4)          Abwasserverband Starnberger See 
(5)          Wasserwirtschaftsamt Weilheim  
(6)          BUND Naturschutz in Bayern e.V. 
(7)          Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim 
(8)          AWISTA Starnberg KU 
(9)          Energienetze Bayern (ESB) 
(10)         Bayernwerk Netz GmbH 
(11)         Polizeiinspektion Starnberg 

 
 
 

 
Private Bedenken, Anregungen und Hinweise 

(1) Eigentümer Wankstr. 5 

(2) Eigentümer Zugspitzstraße 1 

(3) Eigentümer Wielinger Str. 38 

(4) Feldafing am Kalvarienberg GmbH & Co.KG (Investoren) 

 

Folgende Träger öffentlicher Belange äußerten Anregungen, Bedenken und Hinweise: 

 

1. Landratsamt Starnberg -Kreisbauamt- , Schreiben v. 04.05.2023 

1. 
 
 
 
 
 

Es handelt sich um den Verfahrensschritt der 
öffentlichen Auslegung, so dass die erste Seite 
der Satzung („frühzeitige Beteiligung“) anzu-
passen ist. 
 
 
 
 
 

1. Das Änderungsverfahren soll auf das Regelverfah-
ren umgestellt werden, daher erfolgt diesbezüglich 
ohnehin eine Anpassung. Die bereits erfolgte Ausle-
gung wird demnach als Frühzeitige Beteiligung ge-
wertet. Das Verfahren wird umgestellt, da überwie-
gende Teile des Gebiets trotz bestehendem Bebau-
ungsplan noch nicht bebaut wurden und damit das 
Verfahren nach § 13 a nicht angewendet werden 
sollte. 

2. Des Weiteren ist im Ersetzungssatz das ge-
nannt Datum anzupassen, da es sich um die 
Fassung vom 03.04.2000 handelt, welche 
ersetzt werden soll. 
 

2. Das Datum wird angepasst. 

 

3. Die Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung, insbesondere die zur GR, verlangen 
die Definition des jeweiligen Baugrundstücks, 

3. Die Festsetzung der Grundflächen erfolgt in Zukunft 
bauraumbezogen. Die Überschreitung mit Flächen 
von Anlagen nach § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO erfolgt 
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vgl. § 19 Abs. 3 Satz 1 BauNVO. Als Mittel 
bietet sich hierfür insbesondere die  Perl-
schnurlinie nach Ziffer 15.14 der Anlage zur 
PlanZV an, so dass empfohlen wird, in der 
Festsetzung B 1.2 „Abgrenzung verschiedener 
Teilbereiche  und zum Maß der baulichen Nut-
zung“ .  
Zudem wird empfohlen, die bestehenden 
Grundstücksgrenzen aufzuheben, um hier-
durch das Baugrundstück hinsichtlich der GR-
Berechnung eindeutig zu definieren, insbeson-
dere da das ‚Planzeichen für die „aufzuheben-
den Grundstücksgrenzen“ in der Planzeich-
nung nicht erkennbar sind.  
 

künftig prozentual, bezogen auf die zulässige 
Grundfläche. Zur besseren Lesbarkeit der Plan-
zeichnung werden hierzu Nutzungsschablonen ein-
geführt.  Die aufzuhebenden Grundstücksgrenzen 
werden deutlicher dargestellt. 
 
Die Gesamtgröße der zulässigen Grundflächen inkl. 
der Überschreitungen erhöht gegenüber dem vori-
gen Planstand von 07.03.2023 nicht. 

 

4. Wir bitten zu überprüfen, inwieweit die Anzahl 
der Vollgeschosse (Festsetzung B 3.2) zwin-
gend erforderlich ist. Der enorme und selten zu  
rechtfertigende Bürokratieaufwand im Vollzug 
dieser Festsetzung sollte in der Abwägung 
dem städtebaulichen Mehrnutzen dieser Fest-
setzung gegenübergestellt werden.  
 

4. Die Anregung kann nachvollzogen werden. Mit der 
Beschränkung der Wandhöhen, der Dachneigungen 
und eines Ausschlusses von Dachaufbauten ist ein 
Ausbau des Daches ausreichend begrenzt.  
Die Festsetzung B.3.2. wird daher gestrichen. 

 

5. Es wird darum gebeten, für die Festsetzung  
B 8.4.2 absolute Zahlen festzusetzen, um den 
(vermeidbaren) Verwaltungsaufwand zu redu-
zieren und zu vereinfachen. 
 

5. Es wird eine absolute Zahl für erforderliche Fahrrad-
stellplätze (FSt) eingeführt (analog zu den KFZ-
Stellplätzen). Der bisherige Stellplatzschlüssel für 
Fahrräder wird angehoben (siehe Anregungen Bund 
Naturschutz unten). Der Schlüssel für die nachzu-
weisenden Fahrradstellplätze wird auf 1St/ 30 qm 
Wohnfläche angehoben. Die zu erwartende Wohn-
fläche liegt für die neuen Gebäude bei ca. 2.600 qm.  

Damit sind für den Teilbereich TB A 58 FSt, für den 
Teilbereich TB B 29 FSt und für den Teilbereich  
TB C 9 FSt nachzuweisen. 

6. Die Festsetzung B 9.3, zweiter Satz, ist auf-
grund der verwendeten Bezeichnung „geneh-
migten“ rechtlich zu unbestimmt und daher 
unzulässig. 

6. Die Größe der genehmigten Dachüberstände im  
TB C wird den Bauakten entnommen und die Fest-
setzung B 9.3 entsprechend konkretisiert. 

7. In der Begründung sind die unterschiedlichen 
Erweiterungen für Balkone und Terrassen zu 
erläutern. 
 

7. Die Lage von Terrassen und Balkonen außerhalb 
der Baugrenzen (Festsetzung 5.2.) wird künftig ge-
mäß § 23 Abs. 3 S. 3 i.V.m. Abs. 2 S. 3 BauNVO  
als Ausnahme geregelt.  
Die Begründung wird entsprechend angepasst. 

8. In den Festsetzungen 11.10 und 11.11 sind 
zum genannten Merkblatt „Heimische Gehölze 
im Landkreis Starnberg“ das  Datum April 2022 
zu ergänzen. 

8. Die Arten aus dem Merkblatt werden aus rechtlichen 
Gründen direkt in die Festsetzungen übernommen. 
Damit entfällt der Verweis auf das Merkblatt. 
In Festsetzung 11.10 werden zusätzlich zur Liste 
klimaresistente Arten zugelassen. 

  Der Bebauungsplan wird entsprechend der je-
weils in der rechten Spalte dargestellten Vor-
schläge angepasst. 
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2. Landratsamt Starnberg -Techn. Immissionsschutz , Schreiben v. 28.05.2023 

1. 
 
 
 

Da es sich beim Plangebiet sowie der benach-
barten Bebauung um ein schalltechnisch sen-
sibles Gebiet handelt (WR), wird der Gemein-
de empfohlen, hinsichtlich der Tiefgaragenzu-
fahrt den Stand der Lärmminderungstechnik 
umzusetzen und folgende Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufzunehmen: 
„Die Tiefgaragenrampe ist einzuhausen. Die 
Wände der Einhausung sind schallabsorbie-
rend auszukleiden, z.B. mit Holzwolle-
Mehrschichtplatten (Lärmminderung um 2 
dB(A)). Die Zufahrt ist mit einem Sektional- 
oder Rolltor zu versehen, das dem Stand der 
Lärmminderungstechnik entspricht. Regenrin-
nen sind lärmarm auszuführen, z.B. mit ver-
schraubten Gusseisenplatten.“ 

1. Die Festsetzung 8.2.4 wird wie vorgeschlagen 
ergänzt.  
 
Es wird jedoch vorgeschlagen, statt „Regenrin-
nen“  den Begriff „Bodenrinnen“ zu verwenden. 

 

3. Landratsamt Starnberg -Untere Verkehrsbehörde-, Schreiben v. 28.03.2023 

1. 
 
 
 

Der Eigentümerweg ist als Private Verkehrsflä-
che festgesetzt. Hier dürfen wir die Gemeinde 
um Konkretisierung des gemeindlichen Pla-
nungswillen bitten, denn diese Klassifizierung 
kennt das Bayerische Straßen- und Wegege-
setz so nicht. 
 
Ein Eigentümerweg i.S. des Art. 53 Abs. 3 
BayStrWG ist eine öffentliche Straße und somit 
als Öffentliche Verkehrsfläche im Bebauungs-
plan festzusetzen. Falls die Verkehrsfläche 
nicht öffentlich ist, ist diese Fläche als Private 
Verkehrsfläche im Bebauungsplan festzuset-
zen. Es empfiehlt sich, einen Abgleich mit dem 
jeweiligen Bestandsverzeichnis vorzunehmen.  
 
Des Weiteren empfehlen wir der Gemeinde, 
die Sichtdreiecke gemäß RASt im Bereich der 
jeweiligen Ausfahrten festzusetzen. 

1. Der Begriff  „ Eigentümerweg“ wird in der FS 7.2. 
gestrichen. 
 
Sichtdreiecke werden im Fall von Gemeindestraßen 
üblicherweise nicht dargestellt. Die Ausfahrten sind 
ausreichend groß dimensioniert. Auf Grund des pa-
rallel zum neuen Gehweg liegenden Wiesenstrei-
fens, der frei gehalten werden muss, ist eine gute 
Sicht gegeben. 

 

 

 
4. Abwasserverband Starnberger See, Schreiben v. 03.05.2023 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 

Veranlassung 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan vom 
03.04.2000 soll in einen zeitgemäßen Pla-
nungsansatz geändert werden. Er entspricht 
nicht aktuellen und rechtlichen Vorgaben, 
sparsam mit Boden umzugehen du flächen-
sparende bauliche Konzepte umzusetzen. 
 
Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 
ca. 9940 m² und schließt folgende Flurstücke 
ein: 
482/2, 482/3, 482/4 (Teilstück), 491/3, 491/4, 

Zu 3.1)  
 
Nach Aussage des Abwasserverbands Starnberger 
See wird derzeit eine Gesamtübersicht des Kanalnet-
zes erarbeitet. Erste Aussagen zum SW Kanalan-
schluss (Schmutzwasser) sollen demnächst an die 
Gemeinden weitergegeben werden.  Das endgültige 
Ergebnis ist erst Mitte 2024 zu erwarten. 
 
Der Bebauungsplan wird nun nochmals ausgelegt. 
 
Die Gemeinde geht davon aus, dass bis zum Sat-
zungsbeschluss eine Prüfung durch den Abwasser-
verband erfolgt ist. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1) 
 
 

491/5, 491/6, 491/7, 491/8, 491/9 und 491/10. 
 
Abwasserentsorgung 
 
Der Abwasserverband Starnberger See unter-
hält die Abwasserentsorgung im Trennsystem 
(Trennverfahren). Hierfür sind getrennte Lei-
tungs- und Kanalsysteme für die Ableitung von 
Schmutzwasser und für Niederschlagswasser 
angelegt. Das Trennsystem entlastet auf diese 
Weise die Kläranlage Starnberg von großen 
Wassermengen aus Niederschlagsereignissen. 
 
Schmutzwasserbeseitigung 
 
Die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 37 
„Nördlich der Wielinger Straße“ geht einher mit 
dem Anschluss an die zentrale Abwasseranla-
ge des Abwasserverbandes Starnberger See. 
Im vorliegenden Fall handelt es sich aus-
schließlich um die Ableitung von sog. Häusli-
chem Abwasser. Spezielle Abwässer sind ent-
sprechend vorzubehandeln bzw. gesondert zu 
entsorgen. 
Weitere gewerbliche und industrielle Abwas-
serableitungen sind in den Unterlagen nicht 
beschrieben. 
 
Der Abwasserverband unterhält in der Wielin-
ger Straße einen Schmutzwasserkanal, an den 
die Flurstücke angeschlossen werden können 
(unabhängig von der derzeitigen Anschlusssi-
tuation). 
Weiterführend über den Ringkanal wird das 
Abwasser der Kläranlage Starnberg zugeführt, 
die die entsprechende Reinigung des Abwas-
sers mit Ableitung in den Vorfluter (Würm) 
sicherstellt. 
 
Die Erschließungssicherheit des Vorhabens 
scheint schmutzwassertechnisch möglich 
zu sein. Es bedarf aber noch genauere Un-
tersuchungen hinsichtlich der Leitungshyd-
raulik. Erst nach der Überprüfung der Leis-
tungsfähigkeit der Schmutzwasserkanalisa-
tion kann über die Erschließungssicherheit 
entschieden werden. 
 
Der Abwasserverband benötigt für die hydrau-
lische Überprüfung Angaben gemäß beigefüg-
tem Formblatt „Eingabedaten für die Hydrauli-
sche Berechnung“ von der Dr.-Ing. Pecher und 
Partner Ingenieurgesellschaft mbH. 
 
In Abstimmung mit und nach Vorgaben des 
Abwasserverbandes Starnberger See ist die 
schmutzwassertechnische Erschließung im 
Bereich des Bebauungsplangebietes selbst als 
auch die Überleitung in bereits bestehende 
Schmutzwasserleitungen zu planen und aus-

Der Bebauungsplan regelt das Maß der Nutzung ab-
schließend. Eine Nachverdichtung ist nicht geplant 
und nicht gewünscht.  

Der Sachverhalt zum Kanalanschluss wird weiter 
geprüft. Die Gemeinde geht davon aus, dass dies 
bis zum Satzungsbeschluss erfolgt. 
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zuführen. 
 
Insbesondere bei Flurstücksteilungen („maß-
volle Nachverdichtung“) ist aber auf gegebe-
nenfalls notwendige Grunddienstbarkeiten / 
Leitungsrechte zu achten ! 
Der Abwasserverband Starnberger See ist bei 
derartigen Vorhaben nach Möglichkeit bereits 
im Vorfeld mit einzubinden. 
 
Die entsprechenden Planunterlagen zur Ge-
nehmigung des Entwässerungsplans sind beim 
AV Starnberger See gesondert einzureichen. 
Im Rahmen der hier beschriebenen Stellung-
nahme zum Bebauungsplan wird die An-
schlusssicherheit beurteilt, die Prüfung des 
Entwässerungsplans wird dadurch nicht ersetzt 
und muss noch erfolgen. 

3.2) 
 

Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Der Abwasserverband unterhält zwei Nieder-
schlagswasserkanäle im Bereich des Bebau-
ungsplanes. Der Stellungnahme wird hierzu 
ein Spartenplan beigelegt. Beide Nieder-
schlagswasserkanäle sind hydraulisch überlas-
tet. Ein Anschluss ist ohne entsprechende 
Gegenmaßnahmen nicht möglich. 
 
Die Erschließungssicherheit des Vorhabens 
ist niederschlagswassertechnisch nicht 
gegeben. 
 
Alternativ zur Einleitung in den Niederschlags-
wasserkanal wäre auch eine Versickerung des 
Niederschlagswassers im Planungsgebiet 
grundsätzlich möglich, soweit die Bodenkenn-
werte eine Versickerung zulassen. 
Dies entspräche dem wasserwirtschaftlichen 
Ziel, anfallendes Oberflächenwasser vor Ort 
direkt dem Untergrund zuzuführen. 
Die Versickerungsfähigkeit ist im Zuge des 
Bauantragsverfahrens nachzuweisen  
(kf >= 1 x 10-6 m/s). 
 
Insbesondere bei Flurstücksteilungen 
(„maßvolle Nachverdichtung“) ist aber auf 
gegebenenfalls notwendige Grunddienst-
barkeiten / Leitungsrechte zu achten ! 
Der Abwasserverband Starnberger See ist 
bei derartigen Vorhaben nach Möglichkeit 
bereits im Vorfeld mit einzubinden. 
 
Gemäß § 15 Absatz 4 der Entwässerungssat-
zung kann der Abwasserverband mit soge-
nannten Einleitungsbedingungen auch die 
Einleitung von Abwasser besonderer Art und 
Menge ausschließen oder von besonderen 
Voraussetzungen abhängig machen, soweit 
dies der öffentlichen Entwässerungseinrich-
tung oder zur Erfüllung der für den Betrieb der 

Zu 3.2) 

Zur Beseitigung des Niederschlagswassers wurde 
ein Konzept erstellt (Ingenieurbüro Kokai, 
30.10.2023). Dieses kommt zusammenfassend zu 
folgendem Ergebnis:  
 
„Aufgrund der schlechten Untergrundverhältnisse ist 
eine Versickerung im Planungsgebiet nur sehr ein-
geschränkt möglich. 
 
Der Überflutungsnachweis wird erfüllt. Die Einleitun-
gen in die beiden Regenwasserkanäle wurden mit 
dem Abwasserverband abgestimmt. Die Einleitmen-
ge wird auf jeweils 3 l/s beschränkt. Durch die ge-
planten Rückhaltungen werden ausreichende Maß-
nahmen auf dem Grundstück getroffen. Es kommt 
zu keiner zusätzlichen Gefährdung der Nachbar-
grundstücke.“ 
 
Folgende Maßnahmen sind geplant: Unterirdische 
Rückhaltung, oberirdische Mulden, Retentionsdach 
auf Tiefgarage. 
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden sowohl das 
Niederschlagswasser als auch Starkregenereignisse 
im ausreichenden Maß zurückgehalten, um eine 
verzögerte und gedrosselte Einleitung in den Kanal 
vorzunehmen. 
 
Auf Ebene des Bebauungsplans liegt damit ein 
übergeordnetes Entwässerungskonzept vor. 
 
Der Bebauungsplan regelt das Maß der Nutzung ab-
schließend. Eine Nachverdichtung ist nicht geplant 
und nicht gewünscht. 

Mit dem vorliegenden Konzept zur Beseitigung 
des Niederschlagswassers wird die Erschlie-
ßungssicherheit auf Ebene des Bebauungsplans 
als gegeben angesehen. Das Konzept wird in der 
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öffentlichen Entwässerungseinrichtung gelten-
de Vorschriften, erforderlich ist. 
 
Aus diesem Grunde fordert der Abwasserver-
band die Nachweise nach DWA-A 102 wel-
che spätestens mit dem Entwässerungsplan 
der Grundstücksentwässerungsanlage vorge-
legt werden müssen. Sollte eine Vorbehand-
lung des Niederschlagswassers notwendig 
werden, so ist diese durch den Grundstücksei-
gentümer vor der Einleitung in die öffentliche 
Entwässerungseinrichtung zu schalten. In den 
Planunterlagen ist die Art der Vorreinigung 
darzustellen. 
 
Der Betreiber der Grundstücksentwässerungs-
anlage ist für den sachgemäßen Betrieb und 
die regelmäßige, ordnungsgemäße Wartung 
der gesamten Grundstücksentwässerungsan-
lage verantwortlich. Dies gilt insbesondere für 
die jährliche Überprüfung und Wartung der  
Reinigungseinrichtungen. 
 
Wie für die Schutzwasserableitung gilt auch für 
die Niederschlagswasserableitung, dass die 
entsprechenden Planunterlagen zur Genehmi-
gung des Entwässerungsplans beim AV Starn-
berger See gesondert eizureichen sind. Im 
Rahmen der hier beschriebenen Stellungnah-
me zum Bebauungsplan wird die Anschlusssi-
cherheit beurteilt, die Prüfung des Entwässe-
rungsplans wird dadurch nicht ersetzt und 
muss noch erfolgen. 
 

Begründung zusammenfassend dargelegt. 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ableitung von Grund-, Hang- und Quellwasser 
 
Durch mögliche bauliche Verdichtungen bzw. 
Neubauten und Hangbauweisen könnte Quell- 
und/oder Schichtenwasser angetroffen wer-
den. 
Deren Einleitung in Kanäle des AV Starnberger 
See ist gemäß Entwässerungssatzung nicht 
gestattet, da es sich nicht um Abwasser han-
delt. Entsprechende Voruntersuchungen des 
Baugrunds sind hier empfehlenswert. Wir wei-
sen ausdrücklich darauf hin, dass beim Bau 
auftretendes Grund-, Hans- und Quellwasser 
nicht vom AV Starnberger See abgeleitet wird. 
Der AV Starnberger See übernimmt für even-
tuell auftretende Schäden keinerlei Haftung. 
 
 
Eine eventuell notwendige temporäre Ablei-
tung von Baugrubenwasser (Grundwasserab-
senkung) o.ä. ist rechtzeitig beim Abwasser-
verband (Einleitgenehmigung) und beim Land-
ratsamt (Wasserrecht) zu beantragen. 

4 Zum Thema Schichtenwasser wurde eine Stellung-
nahme durch das Büro Geo Hydro Bau Consult ein-
geholt (Schreiben vom 02.10.2023). 
Zum unterirdischen Hang- und Schichtenwasser 
wird folgendes ausgesagt: 

„Zunächst ist die Wasserbewegung auf Grund der 
gemessenen kf-Werte entsprechend den Sickertests(2,1 x 
10-7 – 2,0 x 10-5 m/s) laut Gutachten größtenteils als 
relativ gering einzuschätzen. Lediglich lokal kam es zu 
starkem Schichtwasserandrang (Der Baggerschurf SG 3 
lief innerhalb von wenigen Minuten bis auf 1,2 m voll. / s. 
Kap. 2.3 des Gutachtens vom 31.01.2023). 
Durch die geplanten Keller wird zwar ins natürliche 
Gefüge eingegriffen, aber durch die Arbeitsraum-
hinterfüllung (möglicherweise auch durch ein 
Bettungspolster), ein zusätzlicher Rückhalt geschaffen.  
Da die Geländemorphologie nicht grundsätzlich geändert 
wird, sehen wir tendenziell eher eine Verbesserung des 
Ist-Zustands durch die geplante Bebauung.“ 

Auf den Umstand, dass die Einleitung von Schich-
tenwasser nicht in den Kanal eingeleitet werden 
darf, wird im Bebauungsplanentwurf bereits hinge-
wiesen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

5. Nachweis der Überflutungsschutzes und des 
Notwasserweges 
 
Bei Grundstücken über 800 m² abflusswirksa-
mer Gesamtfläche ist gemäß Entwässerungs-
satzung des AV Starnberger See das Rückhal-
tevermögen des entsprechenden Grundstücks 
bezogen auf das 5-minütige, 30-jährige Re-
genereignis nachzuweisen. 
Damit wird sichergestellt, dass beim Versagen 
der vorhandenen Regenrückhaltungen auf den 
Grundstücken Beeinträchtigungen angrenzen-
der Grundstücke aus Starkniederschlägen 
ausgeschlossen werden können. 
 
Zudem ist für den Katastrophenfall mit einem 
5-minütigen, 100-jährlichen Regenereignis der 
sog. Notwasserweg nachzuweisen. Dieser 
Weg soll aufzeigen, wohin Oberflächenwasser 
aus entsprechenden Starkregenereignissen 
fließt wenn es beim Versagen der Rückhal-
teeinrichtungen auf den Grundstücken nicht 
mehr zurückgehalten werden kann. 
Auf diese Weise wird die Möglichkeit zur sys-
tematischen Darlegung geschaffen, welche 
Gebiete bzw. Grundstücke einem erhöhten 
Gefährdungspotential durch Niederschlagsab-
flüsse aus Starkniederschlagsereignissen un-
terliegen. 
 
Auf Grund der offensichtlichen Überschreitung 
der maßgebenden abflusswirksamen Grund-
stücksfläche ist ein Überflutungsnachweis und 
der Nachweis des Notwasserweges erforder-
lich. 
 

5 Überflutungsschutz /Notwasser 

Im Gutachten der Fa. Kokai ist der Überflutungs-
nachweis mit den entsprechenden Maßnahmen ent-
halten. Es wird folgendes ausgesagt:  
„Die unschädliche Überflutung kann auf der Fläche 
des eigenen Grundstückes z.B. durch Mulden, 
Dachbegrünungen oder andere Rückhalteräume er-
folgen. Das Niederschlagswasser darf nicht auf 
Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflä-
chen außerhalb des Grundstückes gelangen. 

Der Überflutungsnachweis wird erfüllt. Die Einleitun-
gen in die beiden Regenwasser-kanäle wurden mit 
dem Abwasserverband abgestimmt. Die Einleitmen-
ge wird auf jeweils 3 l/s beschränkt. Durch die ge-
planten Rückhaltungen werden ausreichende Maß-
nahmen auf dem Grundstück getroffen. Es kommt 
zu keiner zusätzlichen Gefährdung der Nachbar-
grundstücke.“ 

Der Überflutungsnachweis wurde erbracht.  

Der Notwasserweg kann zum derzeitigen Zeitpunkt 
noch nicht nachgewiesen werden, da noch keine 
Freiflächen- und Entwässerungsplanung vorliegt. 
Der Nachweis muss im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens erbracht werden. Ein entspre-
chender Hinweis wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

6. Im Übrigen ist die Entwässerungssatzung 
(EWS) des Abwasserverbandes nebst Zusätz-
lichen Technischen Bestimmungen (ZTB) 
grundsätzlich zu beachten  und rechtlich bin-
dend. 
 

6 Die Aussage wird unter „Hinweise“ aufgenom-
men. 

 
5. Wasserwirtschaftsamt Weilheim, Schreiben vom 26.04.2023 

 
 

Das gegenständliche Plangebiet befindet sich 
weder in einem Wasserschutzgebiet, wasser-
wirtschaftlichem Vorranggebiet, einer re-
gistrierten Altlastenverdachtsfläche oder einem 
uns bekannten Überschwemmungsgebiet. 
Nach der Ing.-Geol.-Karte Bayer ist hier fol-
gender „Baugrundtyp“ zu erwarten: 
„Bindige, gemischtkörnige Lockergesteine, 
mäßig bis gut konsolidiert, teils Sand und 
Kies“. Bodenaufschlüsse liegen uns leider im 
Umfeld des Vorhabens nicht vor. 

Der vorliegende Bebauungsplanentwurf wirkt 

Zur Beseitigung des Niederschlagswassers wurde ein 
Konzept erstellt (Ingenieurbüro Kokai, 30.10.2023).  
 
(siehe oben unter 4. Abwasserverband) 
 
Die vom WWA vorgeschlagenen Maßnahmen sind 
daher aufgenommen und konkret berechnet worden. 
 
Das vorgelegte Konzept wird in der Begründung als 
übergeordnetes Konzept erläutert und die Hinweise 
zur Wasserwirtschaft entsprechend angepasst. 
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insgesamt sehr durchdacht und zeitgemäß. 
Wir beschränken uns daher auf einzelne, kon-
krete Empfehlungen. 

Im vorliegenden Begründungsentwurf wurde 
u.A. mitgeteilt, dass eine Versickerung nach 
Auswertung von Sickertests kaum oder gar 
nicht möglich ist und deshalb über einen Re-
genwasserkanal (weil Trennsystem) zu ent-
wässern ist. Der Nachweis, dass die Entwäs-
serung dahingehend gesichert ist, soll (auch 
nach dem Begründungsentwurf unter Kap. 8 
vorletzter Absatz) bereits im Zuge des Bauleit-
verfahrens erbracht werden. Wir empfehlen 
daher ein Konzept mit Rückhalteräumen, 
mehrfach genutzten Grünflächen, Teilversicke-
rung und gedrosselte Einleitung in den Re-
genwasserkanal – z.B. mittels Mulden-Rigolen-
System – und darauf basierend die Hinweise 
im Satzungsentwurf mit den Nrn. 8.4.1 bis 
8.4.9 zu konkretisieren bzw. auf das Konzept 
zu verweisen. Der Hinweis Nr. 8.4.6 sollte da-
hingehend angepasst werden, dass der ange-
sprochene Regenwasserkanal Teil der „öffent-
lichen Kanalisation“ ist. 

Für Beratungen bezüglich eines entsprechen-
den Entwässerungskonzepts stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

 

 
 
6. BUND Naturschutz in Bayern e.V., Schreiben vom 04.05.2023 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es handelt sich um ein in Relation zur Ge-
samtgröße Feldafing sehr großes und sehr 
verdichtetes Bebauungsgebiet in bisheriger 
grüner Ortsrandlage, angrenzend an das LSG 
und FFH-Gebiet. Die für das weitere Verfahren 
vorgesehene „Artenschutzrechtliche Vorunter-
suchung (s. Begründung Punkt 10. Natur-
schutz) liegt nicht vor. Diese ist vor dem 
nächsten Planungsschritt vor allem auch unter 
der Berücksichtigung des Biotops 8033-1060 
mit einer betroffenen Teilfläche von 5.100 m² 
unbedingt vorzulegen. 
 
Zudem ist bekannt, dass sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft Fledermausquartiere befinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Es wurde zwischenzeitlich eine Untersuchung zum 
Artenschutz durchgeführt (Orientierende, arten-
schutzrechtliche Prüfung, M. Kleiner, 19.10.2023.) 
Darüber hinaus erfolgte eine Vegetationserfassung 
(M. Sichler, 21.06.2023). Die Ergebnisse dieser Un-
tersuchungen sind in den Umweltbericht (Büro Ter-
rabiota, 16.03.2024) eingeflossen.  

Im Rahmen der Änderung des Bebauungsplans 
kann ein größerer Teil des Biotops erhalten werden. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 
werden hierzu wie folgt angepasst:  

Der Bereich des Biotops zwischen dem Teilbereich 
A und Teilbereich B wird verbindlich erhalten. Hier-
zu wird folgende Festsetzung (Planzeichnung 
und Text) ergänzt:  
 
„Fläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Auf die-
ser Fläche ist eine zweischürige Mahd mit Abfuhr 
des Mähguts vorzunehmen. Der erste Schnitt muss 
in der zweiten Junihälfte, ab 15.6. erfolgen. Die 
Ausbringung von Dünger oder Spritzmitteln ist unzu-
lässig. Diese Flächen müssen bauzeitlich vor Beginn 
jeglicher Arbeiten durch einen ortsfesten Bauzaun 
eingezäunt werden, der bis zum Ende aller Bau-
maßnahmen unverändert stehen bleibt.“ 
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Der Verlauf bzw. der Zuschnitt der privaten Ver-
kehrsfläche (derzeit Flnr. 491/6) wird so angepasst, 
dass größere Teile der bestehenden Zufahrt erhal-
ten werden können und damit ca. 140 qm Fläche 
des Biotops zusätzlich erhalten werden können.  
(Änderung in der Planzeichnung). Der Ursprünglich 
als Teil der Verkehrsfläche angedachte zu begrü-
nende Randstreifen kann entfallen (ursprüngliche 
Festsetzung 11.3), da diese Fläche nun als Teil des 
zu erhaltenden Biotops festgesetzt ist. Die Vorgabe 
zu Einfriedungen oder Toren im Bereich der Zufahrt 
wird unter /.“ (Private Verkehrsfläche) verschoben. 

Nach fachlicher Abstimmung hat sich ergeben, dass 
die in dem Bereich des zu erhaltenden Biotops keine 
Neupflanzungen von Bäumen vorgenommen wer-
den sollen, da diese das Biotop beeinträchtigen 
würden. Diese Bäume werden daher aus der Plan-
zeichnung entfernt. Festsetzung 11.7 entfällt damit. 

Die im Umweltbericht vorgeschlagenen Maßnahmen 
Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen sind 
z.T. bereits enthalten bzw. werden ergänzt. 

Der teilweise Verlust des Biotops wird im Zuge der 
Eingriffs-Ausgleichs-Regelung ausgeglichen. 

Zusätzliche Änderungen, die sich auf Grund der Ab-
stimmung mit der UNB zum Biotop /auf Grund des 
Umweltberichts ergeben:  

Auf Flnr. 482/2 wird ein Baum als zu erhalten fest-
gesetzt und eine entsprechende Festsetzung einge-
führt. (FS 11.9. neu). Es werden zusätzlich 3 neu zu 
pflanzende Bäume festgesetzt, wobei eine der 
Neupflanzungen den naturschutzrechtlichen Aus-
gleich darstellt. 

FS 11.13: „Pflanzzeit“ statt „Vegetationsperiode“ 

 
Das artenschutzrechtliche Gutachten (M. Kleiner 
vom 19.10.2023) kommt zu dem Fazit, dass arten-
schutzrechtliche Belange bzw. Verbotstatbestände 
innerhalb des Geltungsbereichs der 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 37 nicht vorliegen. 

Fledermausarten sind demnach nicht gefährdet 
(Gebiet kommt lediglich als Jagdgebiet in Frage, hier 
aber ausreichend große Gebiete in der Umgebung 
vorhanden) 

Die o.g. genannten Änderungen, die sich auf Ba-
sis des Umweltberichts ergeben, werden in die 
neue Fassung des Bebauungsplans eingearbei-
tet. 
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2. Lt. ‚Plan werden große Flächen (Bau- sowie 
Tiefgaragenflächen) versiegelt. Diese sind 
nicht bilanziert oder ausgeglichen und unter-
scheiden sich erheblich gegenüber dem Vor-
gängerplan, so dass eine Ausgleichsflächen-
regelung nun rechtlich geboten ist (§ 13 
BNatSchG). 
 

2. Durch das Büro Terrabiota wurde zwischenzeitlich 
ein Umweltbericht sowie eine Eingriffs-/ Ausgleichs-
bilanzierung erstellt (Bericht vom 16.03.2024). Der 
Bericht enthält auch Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verringerung des Eingriffs.  

Der ermittelte Eingriff mit gerundet 10.750 Wert-
punkten wird auf dem privaten Ökokonto Moos-
schweige ausglichen. (siehe Abb.8 des Umwelt-
berichts: Lage und Flächennachweis der Aus-
gleichsfläche Fl. Nr. 3102 Gmkg. Wielenbach. 

3. Unter Punkt 3.1.4 der Festsetzungen werden 
Überschreitungen der Grundflächen (2.400 m² 
für TB A, 1.400 m² für TB B und 500 m² für TB 
C) zulässig. Diese Überschreitungen sind nicht 
begründet, bzw. berechnet. Dies ist ebenfalls 
relevant für die Ausgleichsflächenbilanzierung. 
 

3. Die Werte wurden aus den bereits relativ konkret 
vorliegenden Planungen für die Siedlung abgeleitet 
und berechnet.  

Die genannten Werte sind in die Ausgleichsbi-
lanzierung eingearbeitet worden.  

Die Werte für die Überschreitung der Grundflä-
chen bleiben im Bebauungsplan unverändert, 
die Festsetzung erfolgt nun jedoch nicht in Form 
von absoluten Werten sondern prozentual bezo-
gen auf die zulässige Grundfläche. 

4. Tiefgarage Punkt 8.2 bzw. 11.5 der Festset-
zungen: Da Bäume auf der Tiefgarage vorge-
sehen sind, ist für eine dauerhafte Bestands-
begrünung eine Aufständerung von 1,20 m 
Oberboden je Baum festzusetzen. 
 

4. Eine Tiefgarage ist nur im TB A geplant. Im Bereich 
des darüberliegenden Wohnhofes befinden sich le-
diglich 3 zu pflanzende Bäume. Eine konkrete Auf-
ständerung soll im Bebauungsplan nicht vorgebeben 
werden, da ggf. auch andere Lösungen mit ausrei-
chend guten Wuchsbedingungen umgesetzt werden 
können (zulässig ist eine Aufständerung jedoch). 
Damit verbleibt mehr Planungsspielraum, u.a. auch 
Fläche zum Rangieren. Die Tiefgaragenüberde-
ckung liegt auf Grund der Topographie in einigen 
Bereichen deutlich über 60 cm. 
Die im Rahmen des Hochbauprojekts geplante Tief-
garage weist in der Mitte des Wohnhofes eine Un-
terbrechung auf – an der Stelle der vorgeschlagenen 
Baumpflanzungen können die Bäume daher im na-
türlichen Boden gepflanzt werden. 

Es werden keine Aufständerungen für Baum-
pflanzungen zwingend festgesetzt. 

5. Anzahl der Stellplätze: Im Hinblick auf eine 
gesellschaftlich angestrebte Verkehrswende 
und Vermeidung von Flächenversiegelungen 
wird angeregt, die Gesamtzahl der Stellplätze 
unter Festsetzung eines CarSharing Angebo-
tes zu reduzieren. 

5. Dieses Ziel verfolgt die Gemeinde ebenfalls. Eine 
Umsetzung und ein dauerhafter Betrieb eines Car-
sharing Modells kann jedoch nicht festgesetzt wer-
den. Eine Reduzierung notwendiger Stellplätze kann 
bei Vorlage eines Mobilitätskonzepts im Rahmen ei-
ner Ausnahme entsprechend (vormals) 8.4.1 letzter 
Satz erfolgen. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

6. Zudem wird im Hinblick auf eine fahrradfreund-
liche Gemeinde empfohlen, die Anzahl der 
Fahrradabstellplätze je 40 m² auf 2 Fahrräder 
zu erhöhen (Lastenfahrräder, Kinder- und Ju-
gendräder etc.). 
 

6. Der bisherige Schlüssel für die Anzahl von Fahrrad-
stellplätzen wird vielfach angesetzt und entspricht 
z.B. dem der LH München. Eine Anhebung auf 1 St/ 
pro 30 qm Wohnfläche erscheint sinnvoll und um-
setzbar. 

Die Festsetzung erfolgt auf Grund der Anregung des 
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Kreisbauamtes als absolute Zahl 

Die Anzahl der erforderlichen Fahrradstellplätze 
wird mit 58 für den TB A, mit 29 für den TB B und 
mit 9 für den TB C festgesetzt. 

7. Private Begrünung: Kies- und Schottergärten 
sind aus Gründen des Kleinklimas, des Was-
serhaushalts und des Artenschutzes zu verbie-
ten. 
 

7. Auf Grund der umfangreichen Festsetzungen zur 
Grünordnung erscheint dies nicht unbedingt not-
wendig.  

Zur Klarstellung wird die Festsetzung 11.6  wie 
folgt ergänzt: „Schotterungen, Kunstrasen, ge-
schotterte Steingärten, flächige Deckmulchun-
gen, Plattenbeläge oder ähnliches stellen keine 
Begrünung dar“ 

8. Gemeindliche Infrastrukturplanung für Pflicht-
aufgaben: 
 
Da es sich um eine großes Baugebiet mit vie-
len Wohnungen handelt, wird dringend emp-
fohlen den Einwohnerzuwachs und die daraus 
von der Gemeinde bereit zu stellenden Infra-
strukturmaßnahmen und Folgekosten (Kita, 
Kindergarten, Schule, Verkehr, Friedhof) zu 
berechnen. 

8. Die Frage einer Umlegung von Folgekosten wurde 
rechtlich überprüft. Ein erforderlicher konkreter 
Nachweis von Kosten (z.B. durch die Erfordernis ei-
ner Erweiterung des Kindergartens) kann nicht ge-
führt werden.   

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
7. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Schreiben vom 12.04.2023 

 
 

Aus dem Bereich Landwirtschaft: 
 
Diese Bauleitplanung darf bestehende land-
wirtschaftliche Betriebe in Ihrer Entwicklung 
nicht beeinträchtigen. Darüber hinaus darf die 
Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen 
nicht beeinträchtigt werden. Ortsübliche land-
wirtschaftliche Emissionen sind von den An-
wohnern in jedem Fall zu dulden. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass bei allen Vorha- 
ben der Verbrauch an landwirtschaftlichen 
Flächen auf ein Minimum zu reduzieren ist. 
Als Träger öffentlicher Belange für die Belange 
der Landwirtschaft sehen wir den hohen Ver-
brauch an landwirtschaftlicher Nutzfläche in 
der Region zunehmend mit Sorge. 

Für das Gebiet besteht bereits Baurecht, so dass ein 
Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in diesem Fall 
nicht realistisch ist.  

Die Änderung des Bebauungsplans zielt ja gerade auf 
eine flächensparende Bauweise ab. Mit der Änderung 
des bestehenden Bebauungsplans kann mehr Wohn-
raum geschaffen werden und damit eine Neuauswei-
sung anderer Stelle vermeiden werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

8.        AWISTA Starnberg KU, Schreiben vom 03.05.2023 

 
 

Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass 
wir seit 2019 ein Kommunalunternehmen sind 
und würde Sie daher bitten, dies entsprechend 
in der Begründung unter 3.4  Bestehende Ver- 
und Entsorgung zu ändern (AWISTA Starnberg 
KU anstatt AWISTA Abfallwirtschaftsverband). 
 
Des Weiteren bitten wir zu prüfen, ob die For-
mulierung unter 7.3 Abfallentsorgung ange-

Es ist ein Gehweg geplant. 

Um jedoch die Möglichkeit offen zu halten, den Gehweg 
am Abholtag aus Verkehrssicherheitsgründen (Fuß-
gänger, Kinder auf dem Fahrrad) von Mülltonnen oder -
containern freizuhalten, wird die ursprüngliche Fest-
setzung 11.1 (neu 11.2) wie folgt ergänzt:  

„Die mit diesem Planzeichen gekennzeichneten Flä-
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passt werden muss. Hier wird gefordert, dass 
auf privatem Grund eine ausreichende Fläche 
zur Bereitstellung der Tonnen am Abholtag 
vorzusehen ist.  Dies ist jedoch nur der Fall, 
wenn kein Gehweg vorhanden ist. Sollte ein 
Gehweg vorhanden sein, sind die Abfallbehäl-
ter dort bereitzustellen (vgl. § 15 Abs. 5 Nr. 5 
Abfallwirtschaftssatzung). Ob hier ein Gehweg 
geplant ist oder nicht, erschloss sich mir bei 
der Begutachtung des Planes nicht. Daher die 
Bitte, dies nochmal zu überprüfen und ent-
sprechend anzupassen. 

chen sind als artenreiche, extensive Wiesenflächen zu 
entwickeln. Bauliche Anlagen und Einfriedungen sind 
unzulässig. Notwendige, unterirdische Leitungen / 
Sparten sind zulässig. Entlang des Gehwegs sind not-
wendige  Flächen zur Aufstellung von Mülltonnen oder -
containern am Abholtag zulässig.“ 

 

 

 

 

9.        Energienetze Bayern (ESB), Schreiben vom 29.03.2023 

 
 

Bitte beachten Sie die bestehenden Erdgaslei-
tungen der ENB auf dem Grundstück Fl.Nr. 
482/2. Ansonsten bestehen keine Bedenken 
oder Anregungen. 

Zur bestehenden Gasleitung wird der Hinweis 8.1 
ergänzt. 

 

 

 

10.        Bayernwerk Netz GmbH, Schreiben vom 25.04.2023 

 
 

Gegen das o.g. Planungsvorhaben bestehen 
keine grundsätzlichen ‚Einwendungen, wenn 
dadurch der Bestand, die Sicherheit und der 
Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt 
werden. 
 
In dem von Ihnen überplanten Bereich befin-
den sich von uns betriebene Versorgungsein-
richtungen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

 

11.        Polizeiinspektion Starnberg, Schreiben vom 27.03.2023 

 
 

Der Bebauungsplan wurde in Augenschein 
genommen. Bei den Zufahrten zu den Grund-
stücken ist aufgefallen, dass auf einer Seite 
der Zufahrten Bäume gepflanzt werden sollen. 
Ich bitte auf jeden Fall zu beachten, dass die 
Sichten bei den Ausfahrten zur Wielinger Stra-
ße ausreichend ist, um eine spätere Beschaf-
fung von Verkehrsspiegeln zu verhindern. Ich 
konnte auf den Grundstücken keine Aufstellflä-
che für die Feuerwehr finden. Sind hier genü-
gend Aufstellflächen vorhanden? Da es sich 
bei der Wielinger Straße um eine nicht so brei-
te Straße handelt, ist dort eine Aufstellung 
schwierig. Ich bitte dies noch  in Ihre Planung 
mit aufzunehmen. 

Geplant sind Wiesenflächen und Bäume als Hoch-
stämme, daher ist eine Sicht bei der Ausfahrt gut mög-
lich.  

Die Gebäude innerhalb des Plangebietes liegen ausrei-
chend nah an der öffentlichen Straße, so dass keine 
weiteren Flächen oder Zufahrten für die Feuerwehr 
nötig sind. Die derzeitig befestigte Straßenfläche wird 
künftig um einen 2 m breiten Gehweg erweitert. Damit 
liegt die Breite des Flurstücks inkl. Gehweg liegt nun 
bei ca. 9 m.  

Das Landratsamt Starnberg -Brandschutzdienststelle- 
hat keine Bedenken angemeldet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Von folgenden Privaten wurden Bedenken und Anregungen vorgebracht: 

 

1.        Eigentümer Wankstraße 5, Schreiben vom 25.04.2023 

 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

Aufgrund meiner eigenen Erfahrung mit einer 
Wohnanlage möchte ich verschiedene Punkte 
einbringen, die leicht übersehen werden und 
den Nutzen der Tiefgarage (TG) massiv ein-
schränken könnte. Dies gilt hier umso mehr, da 
viele Fahrzeuge abgestellt werden sollen: 
 
Eine TG wird nicht angenommen, wenn die 
Wege zu den Wohnungen zu weit sind: 
Es ist sehr zweifelhaft, dass die Bewohner der 
Grundfläche GR 580 die TG der Grundfläche 
GR 980 nutzen werden, da die Entfernung je 
nach TG-Platz und Wohnhaus 90 m bis 150 m 
beträgt ! 
Es muss deshalb je eine eigene Tiefgarage auf 
GR 580 und GR 980 erstellt werden. Sonst 
muss man damit rechnen, dass die derzeit 
geplante große TG auf der Grundfläche GR 
980 nur wenig von den Bewohnern GR 580 
genutzt wird. Der Mehraufwand zum Bau von 2 
kleinen TG sollte sich in Grenzen halten, da für 
die 4 Wohnhäuser der Grundfläche 580 der 
Keller sowieso ausgehoben werden muss. 
Außerdem erhalten dann die 4 Häuser auf GR 
980 wieder einen für die Bewohner voll nutzba-
ren Keller, da dieser dann nicht mehr von der 
angedachten großen TG beansprucht wird. 
 

1. Für die Bewohner von TB B ist jeweils 1 Stellplatz / 
Wohneinheit in dem Wohnhof TB B vorgesehen. Le-
diglich der Stellplatz für den eine weiteres Fahrzeug 
/ Haushalt befindet sich in TB A, dieser in der TGa 
und damit überdacht. Die Gemeinde möchte im Hin-
blick auf den Klimaschutz den Einsatz von baulichen 
Maßnahmen minimieren. Eine weitere Tiefgarage 
würde den Einsatz von CO2 -intensiven Bauteilen 
aus Beton bedeuten, was durch die vorgeschlagene 
Bündelung im TB A vermieden werden kann. 

Zum Ausladen oder Anliefern von schweren oder 
umfangreichen Gegenständen kann der wohnungs-
nahe Stellplatz genutzt werden, zur Fahrt in die Ar-
beit z.B. wird die angesprochene Entfernung zum 
Tiefgaragenplatz (max. ca. 150m) als unkritisch an-
gesehen, so wird beispielsweise eine Entfernung 
von 500 m zu einer Bushaltestelle o.ä.  als fußläufig 
gut erreichbar angesehen. 

Für die Wohnungen sind jeweils Keller vorgesehen. 

 
Es wird an der Zuordnung der Stellplätze in den 
Teilbereichen A und B festgehalten. 
 
Skizze Vorkonzept zur Erläuterung der Keller- und 
Tiefgaragenflächen: 
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2. Die Platzverhältnisse in der TG müssen groß-
zügig sein: 
Jeder TG Stellplatz muss mindestens 2,5 x  
5 m groß sein und der Rangierraum hinter dem 
Stellplatz mindestens 8 m zum problemlosen 
Ein- und ausparken. Außerdem sind Kurven 
und Auffahrten großzügig zu bemessen. 

2. Ein Ziel für die künftige Bebauung ist eine kompakte 
Anordnung der baulichen Anlagen und eine Vermei-
dung von nicht-notwendiger Versiegelung sowie ei-
ne ressourcenschonende Bauweise. Die Platzver-
hältnisse in der Tiefgarage entsprechen den ein-
schlägigen Regeln und der Garagenstellplatzverord-
nung. Diese werden als ausreichend groß erachtet. 

Die bisherige Planung wird beibehalten. 

3. Großzügige Einmündung in die Wielinger 
Straße ist nötig: 
 
Die TG Ein / Ausfahrt mündet auf die schmale 
Wielinger Straße. Die jetzt im Plan angedeute-
te TG Ein / Ausfahrt mündet viel zu nahe an 
der Straße und ist viel zu schmal. Es muss 
auch damit gerechnet werden, dass auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite der Wielin-
ger Straße ein Auto parkt. Deshalb ist die Ein-
mündung entsprechend den orangen Linien 
auszuführen, um ein problemloses Einfahren 
bzw. Ausfahren sicherzustellen. Gleiches gilt 
sinngemäß auch für die zwei anderen Ein / 
Ausfahrten. 

 
 

3. Einmündung in Wielinger Straße: 

Der Bereiche, in welchen Ein- und Ausfahrten zuläs-
sig sind (Festsetzung 7.4), ist mit einer Breite von 
6,7 m im Bereich der Tiefgaragenausfahrt ausrei-
chend dimensioniert, um im Zuge der Freianlagen-
planung entsprechende Radien anzulegen, auch 
wenn auf der gegenüberliegenden Seite geparkt 
wird. Auf der Nordseite der Straße wird ein Gehweg 
angelegt, so dass die Verkehrsfläche insgesamt ca. 
9 m breit ist. 

 

Skizze mit Schleppkurve PKW (weit) 

Die bisherige Planung wird beibehalten. 

 

 

2.        Eigentümer Zugspitzstraße 1, Schreiben vom 03.05.2023    

1. 
 

Niederschlagswasser und Hangwasser (vgl. 
Ziffer 8.1 und 8.2 der Begründung und Ziffer 8 
der Hinweise, Abschnitt D) 
 
Um die wegen der Hanglage möglicherweise 
betroffenen östlich gelegenen Grundstücke 
(491/2 u. 499) nicht zu belasten, müssen we-
gen des Niederschlagswassers Drainagen 
gelegt werden. In dem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, ob der Bauherr hierzu in dem 
geplanten städtebaulichen Vertrag verpflichtet 

1. Generell ist folgendes geregelt: 
 
Die Entwässerung ist in der DIN 1986-100 geregelt. 
Die normale Entwässerung ist hier mit einem 5-
Jährigen Regenereignis zu bemessen. Die maßge-
bende Andauer ist abhängig von den Versicke-
rungsmöglichkeiten. Ggf. ist in einen Kanal einzulei-
ten. Ab 800 m² versiegelter Fläche ist zusätzlich ein 
Überflutungsnachweis (Punkt 14.9.2 der DIN) zu 
führen. Hier muss ein zusätzliches Volumen (Diffe-
renz zwischen dem mind. 30-jährigen Regenereignis 
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werden kann. 
 
Allerdings erlaubt die Stellung der Gebäude im 
Teilbereich A der Planzeichnung kaum noch 
die Installation eines Regenwasserkanals bzw. 
Drainagen, Sickergruben oder Rückhaltebe-
cken oder dergleichen, weil die Gebäude der 
Planzeichnung bereits nah an das Nachbar-
grundstück 491/2 und die Wielinger Straße 
heranreichen. Wir regen daher an, die die Ge-
bäude des Teilbereichs A in der Planzeichnung 
westwärts und nach hinten zu verschieben, 
damit für die o.g. Einrichtungen mehr Platz 
verbleibt. Wegen der sehr großen Versiege-
lung der Flächen und der gegebenen Hangla-
ge drohen nach unserer Einschätzung Über-
schwemmungen in den ostwärts gelegenen 
Grundstücken und auf der Wielinger Straße. 
Der o.g. Nachweis der Entwässerungsplanung 
sollte zumindest durch ein Expertengutachten 
belegt werden. Dasselbe gilt für den Überflu-
tungsnachweis. 
 
Unabhängig davon sollte geprüft werden, ob 
die vorhandenen Niederschlagswasserkanäle 
überhaupt genutzt werden können und die 
Kapazitäten der Kanäle ausreichen würden. In 
Abs. 8.4.4 der Hinweise ist in diesem Zusam-
menhang lediglich eine Soll-Bestimmung aus-
geführt, obwohl aufgrund der geologischen 
Gegebenheiten eine Entwässerung über ent-
sprechende Rückhalteanlagen und Einleitun-
gen in einen Regenwasserkanal zwingend 
erforderlich scheinen. Sollten die Kapazitäten 
des Niederschlagswasserkanals nicht ausrei-
chen,, sollten die Kosten für eine etwaige Ver-
größerung bzw. Neuverlegung ausschließlich 
vom Bauherrn getragen werden. Dies sollte in 
dem geplanten städtebaulichen Vertrag mit 
dem Bauherrn ebenfalls geregelt werden. 
 
Die Vorgabe des Amts, dass die derzeitige 
Situation hinsichtlich des wild abfließenden 
Oberflächenwassers sich nicht verschlechtern 
darf (vgl. Ziffer 8.2 der Begründung), erfordert 
unseres Erachtens, dass auf Kosten des Bau-
herrn ein Sachverständigengutachten über die 
derzeitige Situation in der Umgebung erstellt 
wird, um später einen Vergleich zwischen der 
neuen und der derzeitigen Situation herstellen 
zu können. Wenn die Situation allerdings 
schon jetzt nachbarrechtswidrig sein sollte, 
sollte dies den Bauherrn von amtlicher Seite 
nicht davon befreien, jetzt und künftig geeigne-
te Maßnahmen zu ergreifen (unabhängig von 
zivilrechtlichen Abwehransprüchen der Nach-
barn). 
 

und dem Bemessungsregen (5- jährlich)) zwischen-
gespeichert werden. Das kann unterirdisch oder in 
offenen Mulden erfolgen. Hiermit will die DIN eine 
erhöhte Gefährdung von Unterliegern ausgleichen. 
Darüberhinausgehende Regenereignisse sind dann 
als wild abfließendes Oberflächenwasser einzustu-
fen, das wird weiterhin, wie bisher auch, auftreten 
kann.  
Mit dem Gutachten des Ingenieurbüros Kokai GmbH 
vom 30.10.2023 wurde bereits nachgewiesen, dass 
die entstehende Bebauung nicht zu einer nachteili-
gen Veränderung des Abflusses wild abfließenden 
Oberflächenwassers führt. 

Inzwischen wurde ein Konzept zur Beseitigung des 
Niederschlagswassers erstellt (s.o). 

Ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept bein-
haltet auch die Prüfung der Kapazitäten im Fall der 
Einleitung in Regenwasserkanäle. Mit dem Abwas-
serverband wurde die maximale Menge ermittelt, die 
in den Kanal eingeleitet werden kann. Aufbauend 
auf dieser Vorgabe wurden für Gebiet die erforderli-
chen Rückhaltemaßnahmen ermittelt und dimensio-
niert. 

Kosten für Vergrößerung oder Neuverlegung des 
Regenwasserkanals können nicht auf einzelne Ei-
gentümer umgelegt werden. Der Gemeinde entste-
hen in einem solchen Fall jedoch keine Kosten. 

Die Verhältnisse hinsichtlich Starkregen und wild ab-
fließenden Wasser wurden gutachterlich geprüft und 
die Einhaltung der einschlägigen Vorgaben nachge-
wiesen. Mit dem Niederschlagsbeseitigungskonzept 
ist sichergestellt, dass es zu keiner zusätzlichen Ge-
fährdung der Nachbargrundstücke kommt.   

Mit dem vorliegenden Konzept zur Beseitigung 
des Niederschlagswassers wird die Erschlie-
ßungssicherheit auf Ebene des Bebauungsplans 
als gegeben angesehen, eine zusätzliche Ge-
fährdung der Nachbarn ist nicht gegeben. Das 
Konzept wird in der Begründung zusammenfas-
send dargelegt. 
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2. Größe der Gebäude und Verteilung der 
Wohneinheiten 
 
Die geplante Verdichtung am Ortsrand ist un-
seres Erachtens ein Fremdkörper in der von 
Einfamilienhäusern geprägten Wohnlage. 
Denn mit 28 Wohneinheiten entsteht natürlich 
Leben und Versorgungs- sowie Verkehrsauf-
kommen, das in der Ortsmitte viel besser auf-
gehoben wäre. 
 
Vor allem erscheint die Aufteilung der 28 
Wohneinheiten auf die Teilbereiche A und B 
nicht zweckmäßig. Die größeren Wohnbauten 
sollten besser hinten statt vorne stehen, damit 
weniger Verdichtung direkt an der Straße ent-
steht. Die Verteilung der Wohneinheiten auf 
den Teilbereich B (nur 8 Wohneinheiten) und 
Teilbereich A (insgesamt 20 Wohneinheiten) 
erscheint ungleichmäßig angesichts der in 
etwa gleich großen Grundflächen in beiden 
Bereichen. Damit würde da Zusammenspiel 
der beiden Häusergruppen unharmonisch. 
 
Die Wandhöhe der Gebäude im Teilbereich A 
mit bis zu 6,50 m ist zu hoch. An der Straße 
wird somit nämlich eine verhältnismäßige hohe 
Außenwand stehen, die den Passanten der 
Wielinger Straße quasi „erschlägt“. Zur besse-
ren Beurteilung regen wir an, dass das Bauamt 
eine 3D-Darstellung der maximal zulässigen 
Gebäude erstellt, und diese den Bürgern zur 
Einsicht zur Verfügung stellt. 
 

2. Bei der Situierung der größeren Gebäude wurde 
auch die Höhensituation betrachtet. Auf Grund der 
schönen, landschaftlichen Situation im Norden und 
Westen  sollen die etwas größeren Kubaturen an 
der Straße angeordnet werden und die Bebauung 
zum Ortsrand hin aufgelockert werden.  

Auf Grund der wenigen verfügbaren Flächen in 
Feldafing zur Schaffung von Wohnraum und auf 
Grund der Ziele zur Innenentwicklung ist eine flä-
chensparende und kompakte Bebauung im Fall von 
Neuplanung dringend geboten. 

Die zulässige Geschossfläche wird in etwa verdop-
pelt. Die Mehrung entsteht insbesondere durch eine 
Entwicklung in die Höhe und damit in flächenspa-
render Bauweise. Die Anzahl der Wohneinheiten 
wird weiterhin als verträglich angesehen.  

Die angesprochene Stärkung der Ortsmitte ist ein 
wichtiges Ziel, welches die Gemeinde Feldafing ver-
folgt. Eine Schwächung der Ortsmitte durch die 
neue Bebauung an der Wielinger Straße wird nicht 
gesehen, da auch für die Ortsmitte ausreichend 
Nachfrage zu Bebauungen vorhanden ist. In der 
Ortsmitte kann die Gemeinde ebenfalls nur entspre-
chend der Verfügbarkeiten bzw. Initiativen von priva-
ter Seite her handeln. Für eine funktionierende und 
als Ortsmitte wahrnehmbare zentrale Lage  ist eine 
gemischte Nutzung mit Anteilen von Gewerbe, 
Dienstleistung, Handel, sozialen Angeboten… etc. 
wesentlich und sollte in der Ortsmitte Priorität ha-
ben. Reine Wohnanlagen sind, wie in diesem Fall, 
als Ergänzung der bestehenden Wohngebiete in ru-
higer Lage sinnvoll angeordnet. 

Eine mögliche Wirkung der neuen Gebäude als das 
Ortsbild störender Fremdkörper wird nicht gesehen. 
Mit der gewollten höheren Dichte geht eine etwas 
dichtere städtebauliche Struktur einher im Vergleich 
zu den bisher locker bebauten Gebieten im Süd-
Westen. Die neue Bebauung wird jedoch sorgsam in 
die Umgebung und das Gelände eingepasst und 
durch die Anordnung von zwei Hausgruppen mit 
großer Grünzäsur dazwischen gegliedert. Das künf-
tige Nebeneinander der beiden Siedlungsgebiete auf 
beiden Straßenseiten ist städtebaulich vertretbar, 
insbesondere vor dem Hintergrund der Abwägung 
weiterer Belange wie die Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum, flächensparende Bauweisen, Er-
gänzung des bestehenden Wohnraumangebots 
durch unterschiedliche Wohnungsgrößen und Miet-
wohnungsbau, Erhalt des Durchblicks auf die freie 
Landschaft  

Ziel war nicht, zwei Hausgruppen mit gleicher Größe 
zu platzieren, sondern bewusst eine Zäsur einzufüh-
ren und nach Westen zum Ortausgang eine kleintei-
ligere Gruppe anzuordnen und die Gruppe mit dem 
Wohnungsbau, den etwas höheren Wandhöhen und 
den ebenfalls etwas größeren Grundflächen im An-
schluss an die bestehende Bebauung von Osten her 
anzuordnen. Die Grundflächen sind nicht gleich 
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groß, sondern liegen im TB A bei 980 qm und im TB 
B bei 580 qm. Damit sind die Wohneinheiten ent-
sprechend der Grundflächen und der Wohnform 
(Doppelhäuser im TB B am Ortsrand und gemischte 
Wohnformen im TBA) richtig verteilt. 

Auf Grund des ansteigenden Geländes und des 
Ortrandes an der Nord-östlichen Grenze des Ge-
biets im Übergang zu einer sehr hochwertigen 
Landschaft wird die Situierung der größeren Gebäu-
de an der Straße in der tieferen Lage als richtig an-
gesehen. Eine Betonung des Straßenraums und ei-
ne Auflockerung zum Ortsrand hin sind planerisch 
gewollt. 

Der Straßenraum wird sich mit der Bebauung ge-
genüber der bestehenden Situation bzw. des beste-
henden Baurechts verändern, dessen ist sich die 
Gemeinde bewusst. Die Gebäude im Plangebiet 
werden stärker in Erscheinung treten als die niedri-
ger liegenden Gebäude auf der Südseite. Die 2-
geschossigen Gebäude unterscheiden sich zu den 
in der Umgebung vorhandenen 1-geschossigen 
Bauweise, jedoch sind Wandhöhen in 2-
geschossoger Wirkung auch in der direkten Umge-
bung bereist vorhanden. Die geplante 2-
geschossige Bebauung entspricht der in Feldafing 
vielfach vorhandenen und der die Region prägende 
Gebäudetypologie. Die Tatsache, dass die beste-
hende Bebauung im Süden in ihrer Entstehungszeit 
niedrig konzipiert wurde, kann kein Kriterium sein, 
aus heutiger Sicht flächensparende Bauweisen aus-
zuschließen. 

Nachbarliche Belange sind nicht unzumutbar betrof-
fen, zumal die neuen Gebäude auf der Nordseite ge-
legen sind und die Abstandsflächen nach Gemeind-
licher Satzung eingehalten werden. 

Zur künftigen Bebauung wurde ein Modell gebaut.  

Dieses wird der Gemeinde bereitgestellt. 

 
Es wird hinsichtlich der Gebäude und der Vertei-
lung der Wohneinheiten an der bisherigen Pla-
nung festgehalten. 

3. Schmutzwasserkanal (Ziffer 7.2 der Begrün-
dung) 
 
Wir weisen darauf hin, dass der Abwasserka-
nal in der Wielinger Straße von dem drastisch 
erhöhten Wohnungsaufkommen überfordert 
sein dürfte. Es steht zu vermuten, dass der 
Kanal erweitert werden muss. Hier fehlt unse-
res Erachtens eine dahingehende Prüfung 
durch die Gemeinde bzw. Fachbehörde. Die 
Kosten einer etwaigen Kanalvergrößerung sind 
unseres Erachtens allein durch den Bauherrn 
der neuen Hausgruppen zu tragen. In diesem 
Zusammenhang regen wir an, in dem städte-
baulichen Vertrag mit dem Bauherrn diese 
Pflicht zur Kostentragung verbindlich zu des-

3. Der Abwasserverband hat folgendes vorgebracht: 
„Die Erschließungssicherheit des Vorhabens scheint 
schmutzwassertechnisch möglich zu sein. Es bedarf 
aber noch genauere Untersuchungen hinsichtlich 
der Leitungshydraulik. Erst nach der Überprüfung 
der Leistungsfähigkeit der Schmutzwasserkanalisa-
tion kann über die Erschließungssicherheit ent-
schieden werden.“  

Nach Aussage des Abwasserverbands Starnberger 
See wird derzeit eine Gesamtübersicht des Kanal-
netzes erarbeitet. Erste Aussagen zum SW Ka-
nalanschluss (Schmutzwasser) sollen demnächst an 
die Gemeinden weitergegeben werden.  Das end-
gültige Ergebnis ist erst Mitte 2024 zu erwarten. 
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sen Lasten zu regeln. 
 

 
Der Bebauungsplan wird nun nochmals ausgelegt.  
 
Die Gemeinde geht davon aus, dass die Überprü-
fung durch den Abwasserverband bis zum Sat-
zungsbeschluss erfolgt. 

4. Abfallentsorgung (Ziffer 7.3 der Begründung 
und Ziffer 2 der Hinweise) 
 
Hier sollte vorgegeben werden, dass die Be-
reitstellung der Abfallbehälter in einem über-
dachten Nebengebäude erfolgen muss. An-
sonsten würden vielleicht 50 und mehr Trenn-
Mülltonnen ohne Sicht- und Niederschlags-
schutz an der Straße postiert werden. Alterna-
tiv wären Hecken / Einfriedungen zu erlauben, 
damit die Tonnen nicht von der Straße aus 
sichtbar sind. 
 

4. Die Unterbringung der Tonnen innerhalb eines Ne-
bengebäudes ist geplant und zulässig.  

Entlang der Straße ist im Gebiet bis auf die Zu-
fahrtsbereiche ein Streifen mit einer Breite von 3m 
im Mittel festgesetzt, der als artenreiche Wiese zu 
begrünen ist. Eine Aufstellung an der Straße ist da-
her nicht möglich.  

Die Festsetzung 8.1.3 wird dahingehend ergänzt, 
dass die Müllabstellplätze nicht nur überdacht, 
sondern auch eingehaust werden. „überdachte, 
eingehauste Müllabstellplätze“ 

5. 
 
 

Wir weisen darauf hin, dass auf dem Nachbar-
grundstück 491/2 eine größere Population von 
Fledermäusen lebt (mehr als 20 Stück). Die 
Population nutzt zur Nahrungsaufnahme die 
benachbarten Wiesenflächen des Bebauungs-
plans. Es fehlt unseres Erachtens eine arten-
schutzrechtliche Untersuchung durch die Ge-
meinde bzw. Fachbehörde, z.B. durch die Na-
turschutzbehörde, ob artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände einer (geräuschintensiven) 
Bebauung und großflächigen Versiegelung der 
Flurstücke 491/7, 491/8 und 491/9 entgegen-
stehen und ob es einer Genehmigung durch 
die Regierung von Oberbayern bedarf. 

5. Es wurde zwischenzeitlich eine Untersuchung 
durchgeführt (Orientierende, artenschutzrechtliche 
Prüfung, M. Kleiner, 19.10.2023) 
 
Fledermausarten sind demnach nicht gefährdet 
(Gebiet kommt lediglich als Jagdgebiet in Frage, hier 
sind aber ausreichend große Gebiete in der Umge-
bung vorhanden) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biotope (Ziffer 10 der Begründung) 
 
Die Bebauung soll auf dem Biotop Nr. 8033-
1060 (artenreiches Extensivgrünland) erfolgen. 
Von den 5.100 m² Teilfläche des Biotops kön-
nen angabegemäß nur 1.690 m² erhalten wer-
den. Zur Begründung wird auf den rechtskräfti-
gen Bebauungsplan Nr. 37 hingewiesen. Wir 
haben allerdings Zweifel an der Rechtmäßig-
keit dieses Bebauungsplans. Es müsste statt-
dessen geprüft werden, ob die geplante Be-
bauung den jetzigen naturschutzrechtlichen 
Belangen genügt. Die Erhaltung des schutz-
würdigen Biotops geht unseres Erachtens den 
Interessen des Bauherrn vor. 

6. Durch die Neuordnung der Planung können Teile 
des Biotops erhalten werden. Im Rahmen des Ver-
fahrens wurde inzwischen ein Umweltbericht erstellt 
und eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung durchge-
führt. Demnach werden die naturschutzrechtlichen 
Belange in die Planung eingestellt. Die Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans werden 
von der Gemeinde nicht geteilt. 

 
Zur Einhaltung der naturschutzrechtlichen Be-
lange werden die o.s. unter 6. (Bund Natur-
schutz) Punkt 1. genannten Festsetzungen und 
Maßnahmen eingeführt. 
 

7. Tiefgarage und Stellplätze (Ziffer 6.6 der Be-
gründung, Ziffer 8.4.1 der Festsetzungen) 
 
Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum 
notwendige Stellplätze des Teilbereichs B in 
die Tiefgarage des Teilbereichs A verlegt wer-
den dürfen. Die räumliche Trennung der Teil-
bereiche A und B ist zu groß. Es steht zu be-
fürchten, dass die betreffenden Fahrzeugbesit-
zer aus dem Teilbereich B ihre KFZ stattdes-

7. Tiefgarage und Stellplätze: 
Für die Bewohner von TB B ist jeweils 1 Stellplatz 
pro Wohneinheit in dem Wohnhof TB B vorgesehen. 
Lediglich der Stellplatz für den eine weiteres Fahr-
zeug / Haushalt befindet sich in TB A, dieser in der 
Tiefgarage und damit überdacht. Die Gemeinde 
möchte im Hinblick auf den Klimaschutz den Einsatz 
von baulichen Maßnahmen minimieren. Eine weitere 
Tiefgarage würde den Einsatz von CO2 -intensiven 
Bauteilen aus Beton bedeuten, was durch die vor-
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sen an der Wielinger Straße oder in den Quer-
straßen abstellen. Wir halten es für sachge-
recht, wenn daher eine zweite Tiefgarage im 
Teilbereich B angeordnet wird. Die im städte-
baulichen Konzept herangeführten Gründe 
einer „ressourcensparenden Bauweise“ sind 
vielleicht im Sinne des Bauherrn, aber nicht 
der Allgemeinheit. 
 
Die Formulierung in Ziffer 8.4.1 der Festset-
zungen zu einem Moblitätskonzept und damit 
Möglichkeit einer weiteren Reduzierung von 
Stellplätzen ist nicht spezifisch genug. Da ein 
Mobilitätskonzept nicht zwingend die Anzahl 
der privaten Fahrzeuge reduziert, ist die logi-
sche Folge, nämlich eine Reduzierung von 
Stellplätzen, unseres Erachtens nicht zulässig. 
Es besteht die Befürchtung, dass der Bauherr 
hiermit eine Begründung finden kann, die An-
zahl der Stellplätze (sowohl oberirdisch als 
auch in der TG) zu vermindern. 
 
Unter ein Mobilitätskonzept fallen nach unserer 
Meinung auch Fahrräder jeglicher Art. Dann 
erscheint jedoch die Fläche für Abstellplätze, 
noch dazu in Kombination mit Mülltonnen, sehr 
gering und nicht adäquat angesichts der politi-
schen Diskussion um Mobilität und Vermei-
dung von Autoverkehr.  
 
Eigentlich müsste man annehmen, dass für 
jede WE mindestens 2 Fahrräder (bei Familien 
mind. 3-4) berücksichtigt werden müssen:  
2*28 WE*2 qm = mind. 112 qm 
 

geschlagene Bündelung im TB A vermieden werden 
kann. 

Zum Ausladen oder Anliefern von schweren oder 
umfangreichen Gegenständen kann der wohnungs-
nahe Stellplatz genutzt werden, zur Fahrt in die Ar-
beit z.B. wird die angesprochene Entfernung zum 
Tiefgaragenplatz (max. ca. 150m) als unkritisch an-
gesehen, so wird beispielsweise eine Entfernung 
von 500 m zu einer Bushaltestelle o.ä.  als fußläufig 
gut erreichbar angesehen. 

Dem Bebauungsplan liegt ein Stellplatzschlüssel zu 
Grunde, der gegenüber der Garagenstellplatzver-
ordnung  (jeweils nur 1 St/ Wohnung) deutlich erhöht 
ist. Für die Teilbereich A und B werden demnach im 
Bebauungsplan 52 Stellplätze statt 28 gemäß  
GaStellV gefordert.  

Eine Reduzierung des Schlüssels ist als Ausnahme 
vorgesehen für den Fall, dass vom Eigentümer ein 
konkretes Mobilitätskonzeptes vorgelegt wird. Die 
Ausnahme erteilt dann ggf. die Gemeinde. Diese 
kann dann z.B. im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrags weitere Regelungen vereinbaren, damit 
kann die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes im 
beiderseitigen Interesse ggf. auch an künftige Ent-
wicklungen im Sektor Mobilität angepasst werden. 

Hinsichtlich der Tiefgarage und der KFZ-
Stellplätze wird an der bisherigen Planung fest-
gehalten. 

 
Die Anzahl der nachzuweisenden Fahrradstell-
plätze wurde nochmals angehoben. (s.o.). Damit 
werden pro Wohneinheit ca. 3,3 Stellplätze ange-
setzt. 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einfriedungen (u.a. Ziffer 11.1 und 11.15 der 
Festsetzungen) 
 
Die bestehende Bebauung an der Wielinger 
Straße und Umgebung ist sehr geprägt von 
Einfriedungen, aber nicht von einer offenen 
Gestaltung. Der Bruch zum bestehenden Orts-
bild an der Wielinger Straße wäre markant. 
Daher wären unseres Erachtens in gewissen 
Maß Einfriedungen wünschenswert, die nicht 
nur ortstypisch wären, sondern auch die neuen 
Gebäude vor dem erhöhten Straßenverkehr 
abschirmen und für ausreichenden Sicht- und 
Lärmschutz für die Allgemeinheit sorgen. Und 
nicht zuletzt wären damit auch die Mülltonnen 
für Passanten unsichtbar (siehe Ziff. 4). 

8. Eine Zonierung der privaten Bereiche zu den halböf-
fentlichen und öffentlichen Flächen wird als sinnvoll 
angesehen und ist im Rahmen der Festsetzung 
11.15 bereits vorgesehen. Sichtbeziehungen zwi-
schen einzelnen Wohnhäusern und das Wahrneh-
men von Geräuschen, die durch andere Bewohner 
entstehen sind in Wohngebieten üblich, dies trägt 
auch zur sozialen Sicherheit und zu nachbarschaftli-
chen Beziehungen bei. Eine weitgehende Abschot-
tung der privaten Flächen gegenüber Nachbarn und 
Öffentlichkeit ist nicht Ziel der Gemeinde. Durch die 
grünordnerischen Maßnahmen ist das Gebiet sorg-
sam in die Umgebung und die Landschaft einge-
bunden. 

Die Festsetzung 11.15 zu innerhalb der Teilbe-
reiche A, B und C bleibt unverändert.  Zum 
Landschaftsschutzgebiet hin wird eine transpa-
rente Einfriedung in Form von Wildschutzzäunen 
ergänzt. 
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9. Heizung und Wärme 
 
Es fehlen im Bebauungsplan jegliche Ausfüh-
rungen für den Einsatz von ökologisch nach-
haltiger Energie- und Wärmeversorgung. Eine 
Vorgabe, dass die Gebäude über eine nach-
haltige Wärmeerzeugung versorgt werden 
müssen, z.B. durch erdgebundene Wärme-
pumpen oder anderer innovativer Heiztechnik 
auf Basis erneuerbarer Energien, wäre wün-
schenswert. 
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer 
Belange in der weiteren Planung. 

9. Eine ökologische Energie- und Wärmeerzeugung ist 
auch das Ziel der Gemeinde sowie der Eigentümer. 
Zur Wärmeversorgung der neuen Gebäude werden 
Wärmepumpen mit Erdsonden unterhalb der Ge-
bäude bzw. der Wohnhöfe eingesetzt. Die Anwen-
dung dieser Systeme wird im städtebaulichen Ver-
trag zwischen der Gemeinde und dem Eigentümer 
festgelegt. (Eine Vorgabe des Heizsystems ist im 
Bebauungsplan rechtlich nicht möglich).  
Zur Stromerzeugung sind Photovoltaikanlagen auf 
den Dächern geplant.  
 
Hierzu wird folgende  Festsetzung eingeführt:  
„Innerhalb der Teilbereiche ist jeweils ein Min-
destanteil von 30 % der  Dachflächen mit Anla-
gen zur solaren Stromerzeugung zu versehen.“ 

 

 

3.       Eigentümer Wielinger Straße 38, Schreiben vom 04.05.2023 

 
 

Der neue Bebauungsplan gefällt uns insge-
samt sehr gut. Wir sind zuversichtlich, dass 
das Neubaugebiet trotz der höheren Bebauung 
sehr schön werden wird. 

Jedoch sieht der neue Bebauungsplan zumin-
dest teilweise ein Abgrenzungsverbot zwi-
schen dem Planungsgebiet und der dahinter 
liegenden landwirtschaftlichen Fläche vor. 

Im bisher bestehenden Bebauungsplan waren 
hingegen an den Grenzen zum Außengebiet 
1,20 m hohe Knotengitterzäune (Wildschutz-
zäune) vorgesehen, die beidseitig zu bepflan-
zen waren. Darauf haben wir uns bislang stets 
verlassen. Wir hätten sonst längst den Zaun 
für Flurstück 491/1 beantragt, wollten die Wie-
se aber nicht teilen, bevor das Bauprojekt ge-
staltet würde.  

Die durchlässige Optik mit dem Weitblick auf 
das „Außengebiet“ finden wir unter ästheti-
schen Aspekten sehr reizvoll. Jedoch wird das 
voraussichtlich von den vielen neuen Bewoh-
nern, ihren Gästen und auch einfach Vorbei-
fahrenden als Einladung verstanden werden, 
die Wiesen als Naherholungsgebiet, zum Spa-
zieren gehen und als Hundewiese zu nutzen. 
Es ist aber nicht nur ein Biotop, sondern ein 
privater Besitz, der seit gut hundert Jahren 
landwirtschaftlich genutzt wird. Sofern die Wie-
sen nicht beweidet werden, wird das Gras 
jährlich von einem Landwirt gemäht und als 
Futter verwendet. Dafür ist es unbedingt erfor-
derlich, dass es nicht durch Hundekot konta-
miniert ist, da es sonst Krankheiten beim Vieh 
verursacht.  

Darüber hinaus hat man auch als im Außen-
gebiet Wohnender ein gewisses Anrecht auf 
Privatheit. Wenn für einen Außenstehenden 

Die Sinnhaftigkeit eines (transparenten) Wildschutz-
zauns oder einer entsprechenden Abgrenzung kann 
nachvollzogen werden.  

Die bisherige Festsetzung 11.15 wird durch fol-
genden Passus ergänzt:  
 
„Entlang der Grenze zum Landschaftsschutzge-
biet sind Wildschutzzäune (Knotengitterzäune 
aus Drahtgeflecht mit Holzpfosten) in einer Höhe 
von max. 1m zulässig.“ 

Eine Schranke wird gerade in dem freien Bereich in 
der Mitte (Zäsur) aus Gründen des Landschaftsbil-
des kritisch gesehen. Eine Befahrbarkeit für z.B. Be-
sucher, Paketdienste oder Rettungskräfte sollte je-
derzeit gegeben sein.  
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gar nicht erkennbar ist, dass es sich bei der 
Fläche nicht um freie Natur handelt, kann man 
es den Leuten kaum übelnehmen, wenn sie 
sich dort frei bewegen wollen. Die Vergangen-
heit hat gezeigt, dass man durchaus damit 
rechnen muss, angepöbelt zu werden, wenn 
man insbesondere Personen mit nicht ange-
leinten Hunden auf den Privatgrund hinweist. 
Auch wurden bestehende Hecken beschädigt, 
Büsche niedergetrampelt und sogar beschnit-
ten, um sich Spazierpfade zu schaffen. Sollte 
der Zugang zum Grundstück zukünftig auch 
vorne komplett frei sein, wird das sicherlich ein 
viel größeres Ausmaß annehmen. 

Deshalb würde ich Sie dringend bitten, als 
Abgrenzung zwischen Wohn- und Außengebiet 
weiterhin Wildschutzzäune zu genehmigen, die 
sich mit Holzpfählen gesetzt durchaus gut in 
die Natur eingliedern, optisch wenig aufdring-
lich sind und einen durchlässigen Weitblick 
ermöglichen. 

Ebenso sollte ein Tor oder eine Schranke zwi-
schen Wohngebiet und Außengebiet eine Op-
tion sein dürfen, um zu vermeiden, dass die 
private Zufahrtsstraße vermehrt von Unbefug-
ten genutzt wird, und/oder die Wiese sogar 
widerrechtlich als Parkplatz genutzt würde. 

Herrn Moll (Dem Investor) ist sehr gelegen 
daran, dass sein Ensemble schön wird, aber er 
hat meiner Schwester Micky (Michaela) ge-
genüber beteuert, dass die Änderungen am 
Bebauungsplan selbstverständlich nicht zu 
unserem Nachteil sein sollen. Ein Grundstück 
ungeschützt ohne jede Einfriedung zur Straße 
hin wäre aber genau das. 

Ich hoffe sehr, dass diese Aspekte in Ihre 
Überlegungen einfließen werden und in der 
Grünordnung eine entsprechende Berücksich-
tigung finden. 

 

 

4. Feldafing am Kalvarienberg GmbH & Co.KG (Bauherr/Investor), Schreiben vom 
04.05.2023    

 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Aus Sicht der Planer wird mit der Bitte um Be-
rücksichtigung folgendes angemerkt: 
 
Freiflächen 
 
Im Bereich der Baufelder sollte zur Sicherung 
der Privatsphäre und zur informellen Abgren-
zung der angrenzenden Flurstücke (v.a. 491/1) 
im Nordosten sowie zu der zu gewissen Ta-
geszeiten auch stärker befahrenen Wielinger 
Straße eine Abgrenzung der privaten Freiräu-
me möglich sein. Die Abgrenzung könnte ana-
log zur Festsetzung 11.15 mit einer Einfrie-

1. Die Festsetzung 11.15 ermöglicht eine Zonierung 
und Einfriedung im Nahbereich der Gebäude (pri-
vate Freibereiche). Die räumliche Wirkung der Ein-
friedung besteht damit im Kontext mit der Bebau-
ung ( Hausgruppen). Die Hausgruppen als Ganzes 
(inkl. Nahbereich) sollen jedoch vom Erschei-
nungsbild her frei in der offenen Wiesenfläche ste-
hen. Zusätzliche Einfriedungen z.B. an der Grund-
stücksgrenze zum Gehweg hin würden dem zu 
Grunde liegenden Konzept widersprechen. Nach 
Norden und Westen zur freien Landschaft hin 
(Grenze des Landschaftsschutzgebietes) sind 
künftig transparente Wildzäune zulässig. Dies ent-
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dung von maximal 80 cm und einer mindes-
tens einseitigen Bepflanzung mit Sträuchern 
erfolgen dürfen. Für die Bepflanzung wäre in 
diesen Bereichen eine Höhe bis 1,5 m wün-
schenswert, die Verwendung von 50 % Wild-
sträuchern ist dabei anzustreben. 
Schnitthecken sind explizit kein planerisches 
Ziel der Freiflächengestaltung. Dem allgemei-
nen Gestaltungsansatz einen lockeren, natür-
lich gewachsenen Eindruck entstehen zu las-
sen wird hierdurch Rechnung getragen. 

spricht dem bestehenden Bebauungsplan und 
führt zu einem Schutz der außerhalb des Plange-
bietes liegenden landwirtschaftlich genutzten Flä-
che bzw. Biotops. 

Die Festsetzung zu Einfriedungen innerhalb 
der Teilbereiche A, B und C bleibt unverändert.  
Zum Landschaftsschutzgebiet hin wird eine 
transparente Einfriedung in Form von Wild-
schutzzäunen ergänzt. 

2. Im Terrassenbereich sollte abweichend von 
11.4 ein Abflussbeiwert von bis 0,8 zulässig 
sein, so kann auch die Verwendung von grö-
ßeren Plattenformaten gewährleistet sein. Eine 
Verlegung mit offenen Fugen muss dabei er-
folgen.  
Begründung: 
Der im Bebauungsplan bisher geforderte Ab-
flussbeiwert ermöglicht nur Plattengrößen  
< 40x40 cm, vermittelt also fast den Eindruck 
einer Pflasterung. Im Terrassenbereich wären 
aus technischen Gründen größere Formate 
wünschenswert, da mit ihnen ebenere Oberflä-
chen zu erzielen sind. 

2. Nach erneuter Abstimmung mit den Planungsbe-
teiligten lässt sich ein Abflussbeiwert von unter 0,7 
mit verschiedensten Ausführungen und Platten-
formaten gewährleisten. Entscheidend für das Ziel, 
Terrassen als teilversiegelte Flächen mit gewisser 
Wasserdurchlässigkeit auszubilden, ist der Wert 
von max. 0,7. Dieser kann durch verschiedenste 
gestalterische Mittel und Materialien erreicht wer-
den. Hier soll Planungsspielraum gelassen wer-
den.  
 
Der in der Festsetzung 11.4 genannte Zusatz 
„mit mind. 30% Fugenanteil“ wird gestrichen, 
da hier auch andere bauliche und gestalteri-
sche Lösungen den Wert von 0,7 einhalten. 

 

 

Weitere Anregungen bzw. Prüfaufträge (zusätzlich zu den eingegangenen Stellung-

nahmen während der Auslegung: 

 

A) 
 

Prüfauftrag durch den Gemeinderat (aus 
der Sitzung vom 07.03.2023): 
 
Ausbildung der Tiefgarageneinfahrt – Vermei-
dung einer negativen Auswirkung auf das 
Ortsbild: 
 
 
  

Die Tiefgaragenausfahrt kann auf Grund ihrer Größe 
mit nur einer Fahrspur für KFZ ausgebildet werden. Die  
Stellplätze für Fahrräder sind zu einem großen Teil im 
Keller untergebracht. Daher ergibt sich mit einer Fahr-
bahn für KFZ von 3,5 m, einer extra Spur für Radfahrer/ 
Fußgänger + 2 x 0,3 m Wandstärke ein gerundetes 
Maß von max.5 m. 

Die Einfahrt wird eingehaust und erhält ein Tor, so dass 
Einblicke in die Rampe bzw. in die Tiefgarage nicht 
gegeben sind.  

Das Einfahrtsbauwerk entwickelt damit die Wirkung von 
in Wohngebieten üblichen Garagen. 

Eine Verschwenkung wird nicht empfohlen, um die Ein-
und Ausfahrt in beide Richtungen nicht zu erschweren. 

Festsetzung 8.2.4 wird wie folgt ergänzt: 

„Das Einfahrtsbauwerk darf eine Breite von 5 m 
nicht überschreiten und ist auf der straßenseitigen 
Fassade (Einfahrt) mit einem Tor zu versehen.“ 
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B) 
 

Anregungen durch das Architekturbüro 
Büscher, die sich auf Grund der Konkreti-
sierung der Planung ergeben haben: 
 
 
 
 
  

Anhebung untere Bezugspunkt des Nord-Westlichen 
Bauraums im TB A von 667,5 auf 668,0 m üNN. 

Der untere Höhenbezugspunkt gemäß Festsetzung 
3.3.2 soll für das o.g. Gebäude um 0,5 m angehoben 
werden. Damit wird das Gebäude etwas anders in das 
in diesem Bereich relativ stark bewegte Gelände einge-
bunden. An der Nordecke des Gebäudes ergibt sich 
eine Abgrabung für den Anschluss des Erdgeschosses 
an den Garten /Terrasse, auf der Seite zum Wohnweg 
hin sind einige Stufen nach oben zu den Eingängen in 
die Reihenhäuser notwendig. In Verbindung mit den 
geplanten Split-level-typen kann so die geplante Wand-
höhe von 6,3 m beibehalten werden.  

Mit der gewünschten Anhebung des Bezugspunktes 
wird die Abgrabung an der Nordecke geringer, der Ein-
gang vom Wohnhof jedoch höher. Die geringeren Ge-
ländeveränderungen gegenüber der natürlichen Land-
schaft nach Norden und Westen werden positiv gese-
hen, eine Anpassung des Geländes im Sinne eines 
erhöhten Eingangsbereichs auf der Seite des Wohnho-
fes als gut vertretbar angesehen. 

Das Nord-Westlichste Gebäude liegt damit 0,5 m höher 
als das Süd-Westliche Mehrfamilienhaus, dies ent-
spricht auch dem natürlichen Geländeverlauf. 

Der untere Bezugspunkt des Nord-Westlichen Bau-
raums im TB A wird von 667,5 auf 668,0 m üNN an-
gehoben. 

  Zur Belichtung der Wohnungen in den beiden Mehrfa-
milienhäusern sollen statt Gauben oder anderer Dach-
aufbauten künftig Dacheinschnitte zulässig sein.  

„Abweichend von 9.4 sind auf den mit diesem Planzei-
chen gekennzeichneten Dachseiten bis zu zwei Dach-
einschnitte zulässig, wenn eine maximale Breite von 
jeweils 5m pro Bauteil eingehalten wird, die Bauteile 
eine Breite von zusammengerechnet max. 6 m nicht 
überschreiten, das Bauteil jeweils mind. 1 m unterhalb 
des Firstes und mind. 5 m vom Ortgang entfernt liegt. 
Für Dacheinschnitte muss die Traufe und die Dachhaut 
durchlaufend gestaltet werden. Die Brüstung ist form- 
und materialgleich der Dachkonstruktion des Hauptda-
ches auszugestalten, die Brüstungshöhe über OK FFB 
der Dachterrasse beträgt mindestens 0,9 m. Wandhö-
hen, die sich im Bereich von Dacheinschnitten ergeben, 
sind als zusätzliche Wandhöhe bis zu einer Höhe von 
max. 2,10m zulässig.“ 

die Festsetzungen 9.4 und 9.4.1 werden entspre-
chend angepasst. 

 
Frau Skorka und Herr Ufer stellen die wesentlichen Änderungen vor.  
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Herr Ufer regt an, in den Festsetzungen 11.10 und 11.11 nur den Begriff „heimische Gehöl-
ze“ aufzunehmen und die abschließenden Pflanzlisten in die Hinweise zu verschieben.  
 
 
 
Beschluss 
 
 

Beschluss 1:   Abwägung der Stellungnahmen / Billigung 

 

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss billigt den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 37 „Nördlich der Wettersteinstraße“ i.d.F. vom 07.03.2023, geändert 09.04.2024 einschließlich 
Begründung i.d.F. vom 07.03.2023, geändert 09.04.2024 unter Einarbeitung der vorstehenden Ände-
rungen und Ergänzungen. 
 

Anwesend: 9 

Für den Beschluss: 8 

Gegen den Beschluss: 1 

 
 

Beschluss 2:   Verfahrensumstellung 

 

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt, vom beschleunigten Verfahren gemäß  
§ 13 a BauGB auf das Regelverfahren zu wechseln. Die Bauleitplanung erfolgt mit Umweltprü-
fung und Umweltbericht. 
 

Anwesend: 9 

Für den Beschluss: 9 

Gegen den Beschluss: 0 

 
 
 
Beschluss 3:   Erneute Auslegung  
 
Aufgrund der noch einzuarbeitenden Änderungen und Ergänzungen beschließt der Bau-, Verkehrs- 
und Umweltausschuss, den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 „Nördlich der Wie-
linger Straße“ i.d.F. vom 07.03.2023, geändert 09.04.2024 einschließlich Begründung i.d.F. vom 
07.03.2023, geändert 09.04.2024 erneut gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu veröffentlichen. Die Behörden, 
die sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden sind gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB erneut zu beteiligen. 
 
Teile der Veröffentlichung sind zudem 
 

➢ der Umweltbericht Büro Terrabiota vom 16.03.2024 
➢ die Orientierende artenschutzrechtliche Prüfung Dipl.-Biologe Kleiner vom 19.10.2023 
➢ die Vegetationserfassung und -bewertung Dipl.-Biologe Sichler vom 21.06.2023 
➢ das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept des Ingenieurbüros Kokai vom 30.10.2023 inkl. 

dem Ingenieurgeologischen Gutachten GHB Consult GmbH vom 31.01.2023 
➢ die Beurteilung zu Hang- und Schichtenwasser GHB Consult GmbH vom 02.10.2023 
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Anwesend: 9 

Für den Beschluss: 8 

Gegen den Beschluss: 1 

 
 
 
 

TOP 3 Antrag auf Baugenehmigung: Sanierung des Bestandsgebäudes und Auf-
bau eines Laternengeschosses - Alte Traubinger Straße 16a -  Fl.Nr 1088/1 

 
 
Sachverhalt: 
Das Grundstück Fl.Nr. 1088/1 liegt im Geltungsbereich der Ortsabrundungssatzung Garats-
hausen und ist nach §34 BauGB zu beurteilen. Im Flächennutzungsplan ist es als WA allge-
meines Wohngebiet ausgewiesen.  
 
Das Grundstück hat eine Größe von 694 m². Es soll das bestehende Wohnhaus saniert und 
ein Laternengeschoss mit den Maßen 3,58 m x 3,66 m und einer Wohnfläche von 9,85 m² 
aufgebaut werden.  
 
Bereits am 16.03.2009 erteilte das Landratsamt den Baugenehmigungsbescheid für den 
Umbau des Erdgeschosses und Dachgeschosses sowie dem Anbau eines Wintergartens. 
Auch damals war beim Ausbau des Dachgeschosses das Laternengeschoss mit den Maßen 
3,58 m x 3,25 m an derselben Position angedacht. Ein Wintergarten ist nun nicht mehr ge-
plant. Da der damalige Bauantrag keine Gültigkeit mehr hat, ist eine neue Genehmigung 
notwendig. 
 
Es ist aufgefallen, dass sämtliche Grundrisse und Ansichten nicht den bisherigen Genehmi-
gungen entsprechen. Es ist ein zusätzlicher Anbau mit Dachterrasse, Zuwegungen, Stell-
plätze und Terrassen eingezeichnet. 
 
Der Architekt hat Teile aus dem Bauantrag gestrichen. Aus Sicht der Verwaltung geht jedoch 
nicht genau hervor, was Bestandteil des Bauantrags ist.  
 
 
 
Beschluss: 
Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss verweigert das gemeindliche Einvernehmen zum 
vorliegenden Bauantrag, da in den Plänen nicht genau erkennbar ist, was genehmigt werden 
soll. 
 
 
Anwesend: 9 

Für den Beschluss: 9 

Gegen den Beschluss: 0 
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TOP 4 Antrag auf Baugenehmigung; Umbau und Nutzungsänderung von Räumen 
eines ehemaligen Einzelhandelsgeschäfts zu einer Speiseeismanufaktur 
mit Patisserie und Straßenverkauf - Fl.Nr. 70 - Am Kirchplatz 8 

 
 
Sachverhalt: 
Das Grundstück Fl.Nr. 70 liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und ist 
nach § 34 BauGB zu beurteilen. Im Flächennutzungsplan ist es als M Mischgebiet ausge-
wiesen.  
 
Der Antragsteller plant, im Erdgeschoss des bestehenden Wohn- und Geschäftshauses 
(Baujahr 1978) eine Manufaktur für Speiseeis und Patisserie Waren mit Straßenverkauf ein-
zurichten.  
Bereits in der Vergangenheit waren in dieser Einheit verschiedene Gewerbebetriebe u. a. ein 
Cafe, ein Drogeriemarkt und ein Einzelhändler angesiedelt. Die letzte Baugenehmigung ist 
aus dem Jahr 2006/2007 zur Nutzungsänderung von Laden in ein Tagescafe und zur Auf-
stellung von Gasttischen im überdachten Freibereich. Nun wurde die Nutzungsänderung zu 
einer Speiseeismanufaktur mit Patisserie und Straßenverkauf eingereicht. Der Umbau der 
Einheit ist laut Architekten mit minimalem Aufwand zu bewerkstelligen. Es soll eine gläserne 
Manufaktur entstehen um u. a. den Platz neu zu beleben.  
 
Nach erster Einschätzung der Verwaltung befindet sich das Grundstück in einem faktischen 
allgemeinen Wohngebiet, da sich in dem Gebiet vorwiegend Wohnungen befinden und nicht 
mehr von einem gleichwertigen Mischverhältnis von Wohnen und Gewerbe ausgegangen 
wird.  
 
Als nicht störender Gewerbebetrieb ist eine Speiseeismanufaktur im allgemeinen 
Wohngebiet ausnahmsweise zulässig.  
 
Es liegt zudem ein schalltechnisches Gutachten vor, mit dem Ergebnis, dass die Immissions-
richtwerte für Geräusche im Umfeld des Betriebs eingehalten werden. 
 
Die Gemeinderäte befürworten die Errichtung der Eisdiele und dadurch die Belebung des 
Platzes.  
GR. Dr. Keltsch regt an den Kirchplatz ansprechender zu gestalten.   
 
 
 
Beschluss: 
Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum 
Umbau und Nutzungsänderung von Räumen eines ehemaligen Einzelhandelsgeschäfts zu 
einer Speiseeismanufaktur mit Patisserie und Straßenverkauf auf Fl.Nr. 70. 
 
 
Anwesend: 9 

Für den Beschluss: 9 

Gegen den Beschluss: 0 
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TOP 5 Bekanntgaben / Sonstiges 

 
 
BGM Sontheim berichtet, dass der Bauhof in Kürze die P + R Anlage neu markiert und die 
Schrottfahrzeuge abgeschleppt wurden.  
Es stehen nur noch die Anhänger in der Eichgrabenstraße. Hier ist der TÜV zwar schon ab-
gelaufen, dieser darf jedoch 2 Monate überzogen werden. Die PI Starnberg ist informiert.  
  
GR Melichar erkundigt sich, ob man die Anhänger nicht abschleppen kann, wenn diese län-
ger als 14 Tage auf der Straße stehen und nicht bewegt werden.  
Hinweis Verwaltung:  
Die Anhänger werden der kommunalen Verkehrsüberwachung gemeldet und bekommen 
einen Strafzettel. Ein Abschleppen wird dadurch nicht gerechtfertigt.  
 
Die Verwaltung wird gebeten, die Anhänger die auf der Pöckinger Straße und auf der Koem-
pelbrücke stehen zu überprüfen. 
 
GR Dr. Keltsch fragt nach, warum im Zuge der Gartengestaltung beim Bauvorhaben Bahn-
hofstraße 9 die Stützmauer und der Gehweg nicht mit errichtet wurden.  
BGM Sontheim erläutert, dass dies vorgesehen war und das PEWU derzeit prüft, warum die 
Errichtung der Mauer nicht erfolgt ist.  
 
GRin Bergfeld weist auf den Baumschutz beim Bauvorhaben am Ende der Thurn-und-Taxis-
Straße hin.  
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